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7 

Einführung 
 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Übersetzung der administrativen Texte 

auseinander, die zum Erasmus-Aufenthalt an der TU Dresden nötig sind. Als 

Ausgangspunkt der Analysehabe ich die administrativen Texte vom Deutschen ins 

Tschechische  übertragen und dabei versuchte ich auf die problematischen Stellen 

aufmerksam zu machen.  

Der Untersuchung liegen zugrunde Dokumente aus dem Erasmus-Aufenthalt an der 

TU Dresden aus dem Jahr 2017, wobei die Übersetzungsanalyse sich auf folgende 

Texte beschränkt: Antrag auf Zulassung zum Studium, Anmeldung zur  

Immatrikulation, Antrag auf Exmatrikulation, “Konto für Kautionsrückzahlung,” 

Wohnungsgeberbestätigung, Anmeldung eines Wohnsitzes,  

Abmeldung eines Wohnsitzes und Hinweispflichten zum Meldeschein . Diese 

Dokumente werden als Primärtexte der Bachelorarbeit benutzt. 

 

Der erste Teil widmet sich in Form von kurzen Definitionen der terminologischen 

Klärung. Dabei werden zunächst die Spezifika des administrativen Funktionalstiles 

und der Verwaltungssprache erläutert, sowie die Herausforderungen bei ihrem 

Übersetzen. Danach wird die in der Arbeit verwendete Terminologie und der 

Ansatz, auf dem die Übersetzungsverfahren basieren, erklärt. Da den Kern der 

Arbeit die Analyse der eigenen Übersetzung und die Auswertung der Tests bilden, 

habe ich mich in diesem theoretisch gewichteten Teil auf stichwortartige 

Zusammenfassung der methodologischen Basis beschränkt.   

Darauf aufbauend werden im zweiten Teil die Dokumente kurz beschrieben und 

deren Übersetzung anhand der vorliegenden Anhänge vorgestellt. Ebenfalls werden 

dabei die Übersetzungsverfahren der Autorin dargelegt.  

Der dritte Teil widmet sich einem Test und einer Umfrage, die unter Germanistik-

Studierenden und Erasmus-Studierenden durchgeführt wurden. Das Ziel des Testes 

war es aufzuzeigen, welche Schwierigkeiten bei dem Leseverstehen und 

Sinnverstehen den potenziellen Erasmus-Studierenden entstehen und wie sie damit 
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eventuell umgehen. Ihre Lösungen wurden mit den Übersetzungsvorschlägen der 

Autorin verglichen. 

 Dagegen wurde bei der Umfrage untersucht, inwieweit sich die Studierenden, die 

bereits einen Erasmus-Aufenthalt absolvierten, mit den Dokumenten tatsächlich 

befasst haben. 

Die Ergebnisse, die aus dem Vergleich des Testes und der Umfrage mit der eigenen 

Übersetzung der Autorin hervorgingen, wurden schließlich in der 

Zusammenfassung erörtert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 Spezifika vom administrativen Stil  
 

Im Folgenden wird in Stichworten zusammengefasst, wodurch sich die zum 

administrativen Typ gehörenden Texte auf der lexikalischen und 

morphosyntaktischen Ebene auszeichnen.  Zum administrativen Stil gehören: 

Verträge, Anträge, Verordnungen, Protokolle, rechtliche Dokumente, 

Bewerbungsschreiben usw.  

 

Die administrativen Texte weisen folgende Spezifika auf1:  

i) eine große Anzahl an formelhaften Wendungen (feste Kollokationen)  

ii) häufige Anwendung von Abkürzungen und Symbolen  

iii) Gebrauch der Wörter im lexikalischen (nicht übertragenen Sinne)  

iv) Verschwindender Anteil an emotional gefärbten Ausdrücken  

v) Morphosyntaktische Spezifika: Hoher Anteil an FVG, überwiegende Parataxe, 

Nominalstil.  

vi) Spezifische graphische Gestaltung 

 

In den Dokumenten, mit denen sich diese Arbeit auseinandersetzt, gibt es 

lexikalische, syntaktische und morphosyntaktische Spezifika, die den 

folgenden Fachsprachen entsprechen. Hier werden einige von diesen Spezifika 

erwähnt, die in den beigelegten Dokumenten vorkommen. 

 

Verwaltungssprache 

Nach dem Bochumer Projekt zur Verwaltungssprache2 zeigt sich die 

Verwaltungssprache durch die folgenden Merkmale aus:  

- zahlreiche, teilweise überlange Hauptsätze 

                                                 
1 KRAPPMANN, Marie. Teorie a metodika překladu 
2 FLUCK, Hans- Rüdiger. Verwaltungssprache - Textoptimierung – DaF. Ruhr-Universität Bochum 
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- attributive Partizipialkonstruktionen 

- Ersetzung des Imperativs durch andere (formale) Konstruktionen 

- Unpersönlichkeit 

- häufiger Gebrauch von Funktionsverben 

- belehrender Charakter 

- Komprimierungen  

- Unklarheiten bei feststehenden Formulierungen 

- Verweise auf Gesetze 

- häufiger Gebrauch von Abkürzungen 

- Verwendung juristischer Fachterminologie 

 

Rechtssprache 

Matthias Mahlman3 charakterisiert die Rechtssprache durch folgende 

Besonderheiten: 

- Abstraktheit (Regelungen werden in der Rechtssprache abstrakt formuliert) 

- Schlichtheit, Nüchternheit (damit die Texte klar und unmissverständlich 

sind) 

- Knappheit vs. Ausführlichkeit (JT4 beschränken sich in der Regel auf das 

Wichtigste, manchmal weisen sie allerdings auch einen beachtlichen Detail-

lierungsgrad auf) 

- Technizität (betrifft vor allem Spezialgesetze, die sich mit technischen Ma-

terien befassen; enthalten viele Fachtermini, Verweisungen auf andere Ge-

setze und standardisierte Normen) 

- Auslegungsbedürtige Fachausdrücke (das Wissen um den genauen Bedeu-

tungsinhalt der spezifischen rechtlichen Begriffe ist notwendige Vorausset-

zung) 

                                                 
3 MAHLMANN, Matthias. Einführung in die Rechtswissenschaft, E-Skript: Rechtliche Grundbe-

griffe  
4 juristiche Texte 
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- Mehrdeutigkeit von Rechtsbegriffen in verschiedenen Rechtsgebieten (ein 

und derselbe Rechtsbegriff je nach Rechtsgebiet oder Zusammenhang eine 

unterschiedliche Bedeutung haben kann) 

- Lateinische Begriffe und Wendungen (erklärt sich durch den nachhaltigen 

Einfluss des römischen Rechts) 

 

2 Definitionen der terminologischen Klärung 
 

Die Anfertigung einer adäquaten Übersetzung ist ein Prozess, der laut Werner 

Koller5 von einem ganzen Gefüge von Faktoren bedingt ist, wie etwa: 

 

- die Ausgangssprache und die Zielsprache mit ihren strukturellen 

Eigenschaften, Möglichkeiten und Zwängen,  

- die „Welt“, wie sie in den Einzelsprachen unterschiedlich klassifiziert wird,  

- unterschiedliche Wirklichkeiten in ihren einzelsprachspezifischen 

Repräsentationen,  

- der Ausgangstext mit seinen sprachlichen, stilistischen und ästhetischen 

Eigenschaften im Kontext der sprachlichen, stilistischen und ästhetischen 

Normen der Ausgangssprache,  

- sprachliche, stilistische und ästhetische Normen in der Zielsprache und auf 

seiten des Übersetzers, 

- strukturelle Merkmale und Qualitäten eines Textes, 

- Gestaltungswillen und Werkverständnis des Übersetzers,  

- explizite und/oder implizite Übersetzungstheorie des Übersetzers,  

- Übersetzungstradition,  

- Übersetzungsprinzipien/-vorschriften und Selbstinterpretation des Autors 

des Originaltextes,  

- praktische Bedingungen, unter denen der Übersetzer arbeitet bzw. arbeiten 

muss. 

                                                 
5 KOLLER, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 1992: 17 
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Diesen Faktoren müssen die konkreten Übersetzungsverfahren angepasst werden, 

deren Beschreibung eine feste terminologische Basis erfordert. Im Folgenden sollen 

daher die wichtigsten Konzepte dargelegt werden, an die ich mich bei der 

Auseinandersetzung mit der Übersetzung administrativer Texte gehalten habe. 

 

AS – Ausgangssprache 

ZS – Zielsprache  

 

Generalisierung 

Unter dem Begriff “Generalisierung” versteht man das Verfahren, bei dem der 

Abstraktionsgrad erhöht wird. Grundsätzlich geht es um eine Reduktion der 

semantischen Merkmale, die zur Verallgemeinerung führt.6  

Spezifizierung 

“Spezifizierung” ist diejenige Übersetzungssituation, bei der in der ZS ein 

semantisches Merkmal hinzugefügt wird. Dazu gehört “Konkretisierung,” die als 

ein Sonderfall der Spezifizierung gilt. Bei der Konkretisierung wird ein 

konkretisierender Bestandteil hinzugefügt.7 

Explizität 

Explizitation ist eine direkte Äußerung der Informationen, die sich ansonsten 

implizit aus dem Kontext ergeben.8  

Explikation 

Explikation ist ein Zusatz von Informationen, die die Bedeutung noch erklären.9  

  

                                                 
6 vgl. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu 1995, 2000:53 
7 vgl. KNITTLOVÁ 1995, 2000:52 
8 vgl. KNITTLOVÁ, 1995, 2000:42 
9 vgl. KNITTLOVÁ, 1995, 2000:42 
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Kondensation 

Beim Übersetzen kommt es zur Kondensation beispielsweise in dem Transfer 

zwischen einer analytischen und einer synthetischen Sprache. Ein Ausdruck wird 

bei der Übertragung aus der analytischen, expliziten Sprache in die synthetische, 

implizite Sprache “kondensiert,” d.h. zusammengezogen10.  

Aus dem Deutschen ins Tschechische: 

zum letzten Mal →  naposledy 

etwas in Frage stellen → zpochybnit 

 

Dekondensation 

Der entgegengesetzte Prozess kann gleichfalls am Beispiel von der Übertragung 

aus einer analytischen in eine synthetische Sprache demonstriert werden:  

Ein Ausdruck wird bei der Übersetzung aus der analytischen, expliziten Sprache in 

die synthetische, implizite Sprache “dekondensiert,”zerlegt.11  

Ein Beispiel für die Zerlegungsstrategie aus dem Deutschen ins Tschechische auf 

der lexikalischen Ebene: 

der Krankenversicherungsausweis → průkaz zdravotního pojištění 

der Briefkastenschlüssel → klíč k poštovní schránce 

 

Konnotation 

„Konnotation wird definiert als individuelle (emotionale), stilistische, regionale 

und andere Bedeutungskomponenten eines sprachlichen Ausdrucks, die seine 

Grundbedeutung überlagern12. (...)“  

 

  

                                                 
10 vgl. KNITTLOVÁ, 36 und KRAPPMANN, Marie. Teorie a metodika překladu III 
11 ebd. 
12 BUßMANN, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. 2., 1990, 410 
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Konnotative und denotative Bedeutung 

„Eine der Unterscheidungen von Arten von Bedeutung ist die zwischen denotativer 

und konnotativer Bedeutung. Die Idee der Unterscheidung ist, dass ein Teil der 

Bedeutung eines Ausdrucks – die denotative Bedeutung – das Gemeinte eingrenzt, 

während ein anderer Teil – die konnotative Bedeutung – dazu nichts beiträgt, 

sondern auf Beziehungen zwischen dem Sprecher, dem Ausdruck und dem 

Gemeinten hinweist. 

So bezeichnet der Ausdruck Hund ein Exemplar der Spezies canis (denotative 

Bedeutung), während der Ausdruck Köter das auch tut und zugleich die niedrige 

Bewertung des Referenten durch den Sprecher zu verstehen gibt (konnotative 

Bedeutung).13“  

 

 

Diese Arbeit stützt sich in erster Linie auf die Terminologie  und den Ansatz von 

Werner Koller . Aus diesem Grund wird sein Äquivalenzansatz an dieser Stelle 

näher beschrieben. 

Äquivalenzansatz von Koller 

Laut Koller geht die Klärung des Äquivalenzbegriffs von „drei prinzipiellen 

Vorüberlegungen14“ aus:  

1. Der Begriff der (Übersetzungs-)Äquivalenz bedeutet, dass „zwischen einem 

Text (bzw. Textelementen) in einer Sprache L2 (ZS-Text) und einem Text 

(bzw. Textelementen) in einer Sprache L1 (AS-Text) eine 

Übersetzungsbeziehung besteht. Der Begriff Äquivalenz sagt dabei noch 

nichts über die Art der Beziehung aus: diese muss zusätzlich definiert 

werden“15. Die Äquivalenz einer Übersetzung wird gefordert, gegenüber 

einem bestimmten Original auf inhaltliche Art und Weise präzisiert zu 

werden.  

                                                 
13https://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/sem/index.html?https://www.christianlehmann.

eu/ling/lg_system/sem/konnotative_bedeutung.html 
14 KOLLER, Werner 1992:215 
15 Ebd. 
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2. „Die Verwendung des Äquivalenzbegriffs setzt die Angabe von 

Bezugsrahmen voraus.  

Um die Art der Äquivalenzbeziehung bestimmen zu können, muss man die 

Bezugsrahmen nennen.16“ Denn Äquivalenz (eine Übersetzungsbeziehung) 

zwischen einem bestimmten ZS-Text und einem bestimmten AS-Text 

besteht, wenn der ZS-Text bestimmte Forderungen erfüllt.  

Die Äquivalenz-forderung lässt sich nach Koller in die Formel fassen: “die 

Qualität(en) X des AS-Textes (Qualitäten inhaltlicher, stilistischer, 

funktioneller, ästhetischer etc. Art) muss (müssen) in der Übersetzung 

gewahrt werden, wobei sprachlich-stilistische, textuelle und pragmatische 

Bedingungen auf der Seite der Empfänger zu berücksichtigen sind.17”  

 

3. ZS-Äquivalente beziehen sich auf ausgangstextliche 

Übersetzungseinheiten; „zwischen den AS-Einheiten und den ZS 

Äquivalenten bestehen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede, die 

sich aus dem unterschiedlichen Grad der Erhaltung von Werten ergeben, die 

den einzelnen Bezugsrahmen zugeordnet sind18“.  

 

Koller führt fünf Bezugsrahmen an, “die bei der Festlegung der Art der 

Übersetzungsäquivalenz eine Rolle spielen19:” 

1. Der außersprachliche Sachverhalt; den Äquivalenzbegriff, der sich am 

außersprachlichen Sachverhalt orientiert, wird als denotative Äquivalenz 

bezeichnet. 

2. Die Konnotationen, die im Text durch die Art der Verbalisierung 

(insbesondere: durch spezifische Auswahl unter synonymischen oder quasi-

synonymischen Ausdrucksmöglichkeiten) bezüglich Stilschicht, 

soziolektale und geographische Dimension, Frequenz etc. vermittelt 

                                                 
116 Ebd. 
17 Ebd. 
18 KOLLER, Werner 1992:215-216 
19 KOLLER, Werner 1992:216 
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werden. Den sich danach orientierenden Äquivalenzbegriff wird als 

konnotative Äquivalenz bezeichnet. 

3. „Die Text- und Sprachnormen (Gebrauchsnormen), die für bestimmte Texte 

gelten: den Äquivalenzbegriff, der sich auf solche textgattungsspezifische 

Merkmale bezieht,“ wird als textnormative Äquivalenz bezeichnet. 

4. Der Empfänger (Leser), „auf den die Übersetzung „eingestellt“ wird, damit 

sie ihre kommunikative Funktion erfüllen kann. Die empfängerbezogene 

Äquivalenz wird als pragmatische Äquivalenz“ bezeichnet. 

5. Der Äquivalenzbegriff, der sich auf bestimmte „ästhetische, formale und 

individualstilistische Eigenschaften des AS- Textes“ bezieht, wird als 

formal-ästhetische Äquivalenz bezeichnet.  

 

Denotative Äquivalenz 

Im Falle der denotativen Äquivalenz stellt sich „die Aufgabe, sprachenpaarbezogen 

die potentiellen Äquivalenzbeziehungen zu beschreiben und anzugeben, welche 

Faktoren textueller Art die Wahl eines bestimmten Äquivalents im konkreten 

Übersetzungsfall bestimmen“20. Die Lexik (Wörter und feste Syntagmen) ist bei 

der Charakterisierung denotativer Äquivalenzbeziehungen der zentrale 

Gegenstandsbereich.  

„Im lexikalischen Bereich lassen sich fünf Entsprechungstypen unterscheiden21: 

- Eins-zu-eins- 

- Eins-zu-viele- 

- Viele-zu-eins- 

- Eins-zu-Null-  

- Eins-zu-Teil-Entsprechungen“  

 

  

                                                 
20 KOLLER, Werner 1992:228 
21 KOLLER, Werner 1992:228 
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Eins-zu-eins-Entsprechung 

Im Falle von diesem Entsprechungstyp geht es darum, dass der AS-Ausdruck dem 

ZS-Ausdruck eins-zu-eins entspricht. Übersetzungsschwierigkeiten dabei können 

auftreten, wenn in der ZS synonymische Varianten vorkommen. 

 

Eins-zu-viele-Entsprechung (Diversifikation) 

Bei dieser Entsprechungsart lässt sich der AS-Ausdruck in mehreren Varianten 

äquivalent übersetzen. Man kann dabei drei Fälle unterscheiden:  

1. Die äquivalente Entsprechung geht aus dem Textzusammenhang (Kontext) 

hervor. 

2. Die ausgewählte Entsprechung spielt im betreffenden Textzusammenhang 

keine Rolle. 

3. Übersetzungsprobleme treten dann auf, wenn der unspezifizierte Ausdruck 

verwendet wird. „Auf der Textebene liegt in diesem Fall eine Lücke vor. 

Diese ist als unechte Lücke zu betrachten, weil sie rein textbedingt ist22“; 

vom Denotat her gesehen wird sie in der ZS mit mehreren Unterbegriffen 

abgedeckt.  

 

Viele-zu-eins-Entsprechung (Neutralisation) 

In diesem Falle haben die AS-Ausdrücke nur eine ZS-Entsprechung. 

„Bei der Übersetzung kann - falls es der Textzusammenhang erfordert - die 

Neutralisation in der ZS durch adjektivische und Genitiv-Attribute, 

Zusammensetzungen, Adverbien etc. ausgedrückt werden23“.  

 

Eins-zu-Null-Entsprechung (Lücke) 

Bei der Eins-zu-Null-Entsprechung gibt es für einen Ausdruck keine ZS-

Entsprechung. 

                                                 
22 KOLLER, Werner 1992:230 
23 KOLLER, Werner 1992:231-232 
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„Bei den Eins-zu-Null-Entsprechungen handelt es sich um echte Lücken im 

lexikalischen System der ZS.24“ Die Aufgabe des Übersetzers ist, diese Lücken zu 

schließen. 

„Solche Lücken gibt es insbesondere bei Realia-Bezeichnungen, d.h. Ausdrücken 

und Namen für Sachverhalte politischer, institutioneller, sozio-kultureller, 

geographischer Art, die spezifisch sind für bestimmte Länder.25“  

 

„Um Lücken zu schließen, führt Koller folgende fünf Übersetzungsverfahren an: 

1. Übernahme des AS-Ausdrucks in die ZS entweder unverändert als 

Fremdwort, oder als vollständige oder teilweise Anpassung an phonetische, 

graphemische und/oder morphologische Normen der ZS (Lehnwort). 

2. Lehnübersetzung: der AS-Ausdruck wird wörtlich in die ZS übersetzt 

(Glied für Glied) 

3. Zum AS-Ausdruck wird in der ZS ein bereits verwendeter sinngleicher 

Ausdruck benutzt 

4. Der AS-Ausdruck wird in der ZS umschrieben, kommentiert oder definiert 

(Explikation oder definitorische Umschreibung)26“  

5. Adaptation: „Ersetzung des mit einem AS-Ausdruck erfassten Sachverhalts 

durch einen Sachverhalt, der im kommunikativen Zusammenhang der ZS 

eine vergleichbare Funktion bzw. einen vergleichbaren Stellenwert hat27“  

 

Eins-zu-Teil-Entsprechung 

Der AS-Ausdruck kann nur teilweise in die ZS übertragen werden, wie 

beispielsweise Farbenbezeichnungen oder sog. “Unübersetzbare Wörter” (engl. 

mind, intellect, intelligence, thinking faculty, spirit, human spirit zu dt. Geist)28  

 

Konnotative Äquivalenz 

                                                 
24 KOLLER, Werner:232 
25 Ebd. 
26 KOLLER, Werner 1992:233 
27 KOLLER, Werner 1992:234 nach Stylistique comparée 
28 KOLLER, Werner 1992:236-237 
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Unter dem konnotativen Aspekt muss man eigentlich die 4 Entsprechungstypen, die 

Koller für die denotative Ebene definiert hat, reduzieren. 

„Sprachliche Ausdrücke haben nicht nur denotative Bedeutung, sondern mit der 

spezifischen Art der sprachlichen Erfassung des Denotats werden zusätzliche 

konnotative Werte vermittelt, in der Terminologie K. Bühlers (1934) sind es 

symptomfunktionale Werte. Für den Ausdruck eines denotativ Gemeinten stehen 

unterschiedliche bezeichnungsgleiche (synonymische bzw. quasi-synonymische) 

Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung.29“  

Wenn man sowohl denotative Dimension als auch konnotative Werte 

berücksichtigt, müssen demzufolge die „Eins-zu-eins-, Eins-zu-viele-, Viele-zu-

eins-Entsprechungen und die mittels verschiedener Übersetzungsverfahren 

aufgehobenen Eins-zu-Null- Entsprechungen zugleich als Eins-zu-Teil-

Entsprechungen behandelt werden. Bei den Eins-zu-Teil-Entsprechungen 

wiederum steigert sich der Teil-Charakter der Entsprechungen.30“  

Die Übersetzungswissenschaft versucht die konnotativen Dimensionen und Werte 

in den Einzelsprachen zu charakterisieren, ihre Merkmale und Strukturelemente 

hervorzuheben und diese mit den Konnotationsdimensionen den  Zielsprachen zu 

verknüpfen31.  

 

Dabei werden acht konnotative Dimensionen definiert:   

a. Konnotationen der Sprachschicht (konnotative Werte wie 

+ gehoben, + dichterisch, + normalsprachlich, 

+ umgangssprachlich)  

b. Soziolektal (gruppenspezifisch) bedingte Konnotationen 

(konnotative Werte wie + Jugendsprache, + Sprache der 

Arbeiterschicht,) 

c. Konnotationen der geographischen Zuordnung oder Herkunft 

(konnotative Werte wie + überregional, + Schwäbisch, 

+ Österreichisch) 

                                                 
29 KOLLER, Werner 1992:240 
30 KOLLER, Werner 1992:241 
31 vgl. KOLLER, Werner 1992:241 
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d. Konnotationen des Mediums (konnotative Werte 

+ geschriebensprachlich, + gesprochensprachlich)  

e. Konnotationen der stilistischen Wirkung (konnotative Werte wie 

+ veraltet, + gespreizt, + modisch, + euphemistisch, + bildhaft, 

+ Papierdeutsch) 

f. Konnotationen der Frequenz (konnotative Werte wie 

+ gebräuchlich, + wenig gebräuchlich)  

g. Konnotationen des Anwendungsbereichs (konnotative Werte wie 

+ gemeinsprachlich, + fachsprachlich, + medizinische Fachsprache) 

h. Konnotationen der Bewertung (konnotative Werte wie + positive 

Bewertung [eines Sachverhalts], + negative Bewertung, 

+ ironisierende Bewertung)  

                                

Textnormative Äquivalenz 

Bei der Übersetzung von Vertragstexten, Gebrauchsanweisungen, 

Geschäftsbriefen, wissenschaftlichen Texten usw. müssen im syntaktischen und 

lexikalischen Bereich bestimmte sprachlichen Normen (Stilnormen) beachtet 

werden. Einhaltung  dieser Normen führt zur Herstellung textnormativer 

Äquivalenz.32 

 

Pragmatische Äquivalenz 

Im Falle von pragmatischer Äquivalenz33 wird die Übersetzung an die Leser in der 

ZS angepasst. Die Rezeptionsbedingungen des  AS- und ZS-Textes sind dabei 

unterschiedlich.  

Die Übersetzungswissenschaft sollte die kommunikativen Bedingungen der 

bestimmten Empfängergruppen analysieren. Der Übersetzer beschäftigt sich dabei 

mit der Frage wie weit er in den Text eingreifen darf und soll, wenn er ihn an den 

ZS-Empfänger „anpasst.“   

                                                 
32 vgl.KOLLER, Werner 1992:247 
33 vgl.KOLLER, Werner 1992:248-249 
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Formal-ästhetische Äquivalenz34 

1. In literarischen Texten und Sachtexten 

2. Bei Metaphern 

3. Bei Sprachspiel 

 

Da in dieser Arbeit vor allem die administativen Texte bearbeitet werden, handelt 

es sich um keine Formal-ästhetische Äquivalenz. Aus diesem Grund wird diese Art 

der Äquivalenz nicht weiter erklärt.  

                                                 
34 KOLLER, Werner 1992:252-258) 
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3 Problematische Stellen in der Übersetzung der 

Unterlagen für den Erasmus-Aufenthalt 
 

Die folgenden Dokumente wurden ins Tschechische übertragen. Zu jedem wird 

eine kurze Zusammenfassung angeführt und kurz erklärt, wozu das Dokument 

verwendet wird, welche Merkmale des administrativen Textes bei ihm sichtbar sind 

und welche Herausforderungen es bei den Übersetzungsverfahren darstellte. Dabei 

werden immer drei bis fünf Lexeme, Wortverbindungen oder Sätze, je nach der 

Länge des Textes, bearbeitet. 

 

3.1 Antrag auf Zulassung zum Studium 

Das Dokument „Antrag auf Zulassung zum Studium“ ist ein Formular, das man per 

Universitätsportal der TU Dresden online ausfüllt. Die beigelegte Form des 

Dokuments in der AS ist die endgültige Version, die zum Unterschreiben und zum 

Absenden vorgelegt wird.   

Die Merkmale der administrativen Texte bei diesem Dokument sind Sachlichkeit, 

Klarheit35 (jede Frage verlangt eine klare Antwort die mit Einzelwörtern, nie mit 

Sätzen, ausgedrückt wird) und häufiges Vorkommen von abgekürzten Wörtern. 

Außer den Abkürzungen werden die meisten Lexeme und Wortverbindungen in 

diesem Formular ebenfalls auf Englisch angeführt. 

Dieser Teil versucht diejenigen Lexeme und Wortverbindungen zu erklären, die für 

einen tschechischen Leser beim Leseverstehen problematisch sein können, und 

basiert auf der von mir angefertigten Übersetzung. 

 

Anschrift 

Zunächst werden wir uns mit dem allerersten Teil des Antrags beschäftigen, und 

zwar mit der Anschrift. In meiner Übersetzung wurde die ganze Anschrift des 

akademischen Auslandsamts bei der TU Dresden ins Tschechische übertragen. Man 

                                                 
35 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. 2000:121. 
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kann sich fragen, ob dies evtl. einige technischen Probleme verursachen könnte, 

falls die Angaben in der ZS beim Versand gebraucht würden. 

Um dieses Verfahren zu verstehen, sollte man wissen, dass diese Arbeit keine 

offizielle Übersetzung zur Verfügung stellt, die bei den offiziellen Angelegenheiten 

bei der Behörde verwendet werden kann. Die Absicht dieser Übersetzung ist, ein 

Hilfsmittel anzubieten, das die Ausarbeitung des originalen Textes vereinfacht. Die 

beigelegte Übersetzung kann nur als ergänzendes Material zum originalen Antrag 

verwendet werden.  

Aus diesem Grund wurde die Anschrift übersetzt, um es dem Leser klar zu machen, 

an wen der Brief tatsächlich geschickt werden sollte. 

 

Das Lexem „HZB“ („Hochschulzugangsberechtigung“) kommt in diesem 

Dokument mehrmals vor, entweder alleinstehend oder im Zusammenhang mit 

einem anderen Lexem, wie bei „Datum HZB“ oder „HZB Note.“ Die Abkürzung 

„HZB“ selbst wurde als „Doklad o dosaženém středoškolském vzdělání (HZB)“ 

(Nachweis von dem Sekundarschulabschluss) übersetzt. Dabei wird die Bedeutung 

konkretisiert und die Abkürzung angeführt, damit es nachvollziehbar ist. Im Falle 

von „Datum HZB“ wurde die Wortverbindung als „Datum vydání SŠ vysvědčení 

(HZB)“ (Datum der Ausstellung eines Abschlusszeugnisses) übertragen, wobei das 

Lexem dekondensiert wurde. Bei der „HZB Note“ wurde das Äquivalent „Známka 

(HZB)“ angegeben. 

 

Das Lexem „DSH“ steht für „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ 

und wurde generalisierend als „Jazyková zkouška pro přijetí na VŠ (DSH)“ 

(Sprachprüfung für den Zugang zu Hochschule (DSH)) übertragen. 

Die Abkürzung „FP“ war beim Übersetzen erstmals problematisch, weil sie auch 

im Bezug auf das Studium an der TU Dresden mehrdeutig ist. Sie kann ein 

„Fortgeschrittenenpraktikum“ und die „Fakultät Physik“ vorstellen. Hier geht es 

aber um eine „Fachprüfung36“ die als „Oborová zkouška (FP)“ übertragen wurde. 

                                                 
36 Erwähnt in https://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2004-

06/08soLA28.04.2004.pdf 
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Die weitere Wortverbindung ist „Betreuungsbestätigung der jeweiligen Fakultät 

oder Einrichtung,“ wobei das Lexem „Betreuungsbestätigung“ beim Übersetzen 

problematisch war. Die „Betreuungsbestätigung“ ist üblicherweise eine 

Bestätigung, die von dem „Doktorvater“/ der „Doktormutter“ ausgestellt wird37. 

Diese Hinweise beziehen sich aber nicht nur auf die potenziellen Doktoranden, aus 

diesem Grund wurde diese Wortverbindung generalisierend als „potvrzení o přijetí 

ke studiu na dané fakultě, instituci“ (Zulassungsbescheid an der jeweiligen Fakultät, 

auf der Einrichtung) übersetzt. 

 

3.2 Anmeldung zur Immatrikulation 

Eine Immatrikulation ist eine Einschreibung zum Studium. Erst bei der 

Immatrikulation bekommt man einen Studentenausweis, der bei allen 

Hochschulangelegenheiten nötig ist.   

In dem Formular sind erfragte Angaben klar formuliert. Wie bei dem Dokument 

„Antrag auf Zulassung zum Studium“ (weiter nur: „AZS“), auch bei diesem 

Dokument war die englische Übersetzung zu vorhanden. 

 

In dem Dokument erscheinen diejenigen Lexeme, die schon in dem Dokument 

„AZS“ vorkamen. Um sie richtig zu verstehen, musste man erstmals den Antrag 

und erst danach die Immatrikulation übersetzen und nicht umgekehrt. Ohne den 

Antrag weiß man nicht ganz genau, was die Lexeme wie „Matrikelnummer“ oder 

„Bewerbungsnummer“ bedeuten. 

 

Bei dem vierten Absatz „Semesterbeitrag“ sollt die Übersetzung der Lexeme 

„Studentenwerk,“ „die Studentenschaft“ und das so genannte „Semesterticket“ 

nicht unerwähnt bleiben. Da ich für das Lexem „Studentenwerk“ kein 

entsprechendes Lexem in der ZS finden konnte, wurde es in der AS-Form behalten. 

Dazu wurde eine kurze generalisierende Zusammenfassung hinzugefügt, nämlich: 

„Studentenwerk (služby studentům),“ (auf Deutsch: „Studentenwerk 

                                                 
37 vgl. NADERER, Heide a Jürgen BREYWISCH. Bewerbung für ein Doktorat (Promotion) an der 

RWTH-Aachen university, 2010. 

https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaabztiy&download=1
https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaabztiy&download=1
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(studienunterstützende Dienstleistungen)).“ Es handelt sich nämlich um ein 

bestimmtes Unternehmen, das den Studierenden verschiedene Dienstleistungen 

anbietet, wie zum Beispiel Wohnungsmöglichkeiten, Beratung und Soziales usw38.  

Bei dem „Semesterticket“ geht es um eine Karte, die es ihrem Besitzer u.a. 

ermöglicht, die öffentlichen Verkehrsmittel in dem ganzen Bundesland Sachsen frei 

zu benutzen. In diesem Fall wurde der AS-Ausdruck in der ZS explizitiert, und zwar 

als „Semesterticket (průkaz pro veškerou dopravu po spolkové zemi Sasko),“ 

(Semesterticket (Ausweis für alle Verkehrsmittel sachsenweit)).“  

Die größte Herausforderung beim Übersetzen dieses Textes war das Lexem 

„Studentenschaft.“ Es geht um ein komplexes Lexem, das in der ZS mit einem 

Einzelwort kaum ausgedrückt werden kann. Grundsätzlich ist eine 

„Studentenschaft“ ein Verwaltungsorgan, das verschiedene Fachschaftsräte, wie 

z.B. „StuRa“ (Studentenrat)39 umfasst.  

  

Beim Übersetzen wurde das Ausgangslexem behalten und eine generalisierende 

Zusammenfassung in Klammern dazu hinzugefügt: „Studentenschaft (studentské 

sdružení),“ auf Deutsch „Studentenschaft (Studentenverband).“ 

Die weitere Herausforderung beim Übersetzen stellte aber der sechste Absatz 

„Erklärungen“ dar. In diesem Absatz gibt es mehrere Abkürzungen, wie 

beispielsweise „ZIH,“ „FRZ“ oder „SächsDSG,„die sich alle auf das Studium an 

der TU Dresden, evtl. auf das Studium in Sachsen im Allgemeinen beziehen. Die 

Abkürzung „ZIH“ wurde in die ZS als „ZIH (centrum výpočetních služeb)“ 

übertragen, d.h. „ZIH (Zentrum der Informatikdienstleistungen).40“ Die nächste 

Abkürzung wurde ins Tschechische als „FRZ (fakultní počítačové centrum)“ 

übersetzt („FRZ (Fakultätsrechenzentrum))41.“ Die beiden oben angegebenen 

Abkürzungen wurden also in der AS-Form angeführt mit einer wörtlichen 

Übersetzung. Das letzte Lexem aus diesem administrativen Text, das hier 

besprochen wird, ist „SächsDSG.“ Hier handelt es sich um ein Gesetz, nämlich um 

„Sächsisches Datenschutzgesetz.“ Dieses Gesetz hat in der ZS folgende mögliche 

                                                 
38 https://www.studentenwerk-dresden.de/wirueberuns/unternehmensphilosophie.html 
39 https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/57 
40 https://tu-dresden.de/zih 
41 https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/frz 

https://www.studentenwerk-dresden.de/wirueberuns/unternehmensphilosophie.html
https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/57
https://tu-dresden.de/zih
https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/frz
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Äquivalente: „Saský zákon na ochranu informací,“ „Saský zákon o ochraně dat“ 

und „Saxonský zákon o ochraně údajů,“ wobei alle diese Äquivalente in einer 

offiziellen schriftlichen Form schon verwendet wurden. In meiner Übersetzung 

wurde die Variante „Saský zákon o ochraně dat.“ 

 

3.3 Antrag auf Exmatrikulation (Abmeldung vom Studium) 

Ein Exmatrikulationsantrag42, o.a. Abmeldung vom Studium, ist ein Antrag, der 

einzureichen ist, wenn man das Studium beenden oder abbrechen möchte. Dieser 

Antrag sollte an der TU Dresden erst online ausgefüllt und abgeschickt werden und 

danach ausgedruckt postalisch an das Immatrikulationsamt bzw. Auslandsamt 

gesendet werden. 

Wie bei dem „Antrag auf Immatrikulation“ wurde auch hier die Anschrift ins 

Tschechische übertragen.   

In diesem Teil werden drei Herausforderungen der Übersetzung beschrieben, und 

zwar die Wortverbindung „Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz“ und der zweite 

und der dritte Punkt bei dem Absatz „Hinweise zur Exmatrikulation.“ 

Die Wortverbindung „Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz“ hat im Tschechischen 

kein offizielles Äquivalent, es handelt sich um Null-Äquivalenz. Bei der 

Übersetzung handelt es sich um eine Lehnübersetzung43, d.h. eine wörtliche 

Übersetzung, und zwar „Saský zákon o autonomii vysokoškolského vzdělávání“ 

(„Sächsisches Gesetz über Autonomie des Hochschulwesens“). 

 

Der Satz „Es ist nicht möglich, sich rückwirkend exmatrikulieren zu lassen.“ 

(wörtlich: „Není možné nechat se zpětně exmatrikulovat.“) wurde in meiner 

Übersetzung als „zpětná exmatrikulace není možná“ („rückwirkende 

Exmatrikulation ist nicht möglich“) übersetzt. Der Satz wurde dabei auf der 

syntaktischen Ebene kondensiert, indem die Infinitivkonstruktion durch 

Nominalisierung abgeschafft wurde. 

                                                 
42 vgl.  https://tu-dresden.de/studium/im-studium/studienorganisation/exmatrikulation 
43 KOLLER, Werner 1992:233 



27 

 

 

Das letzte Lexem in diesem Absatz ist „versicherungsrechtlich,“ das ins 

Tschechische als „z hlediska pojistného práva“ („in Bezug auf 

Versicherungsrecht“) übertragen wurde. In diesem Fall wurde das Lexem in der ZS 

dekondensiert. Der Grund dafür war, das Lexem möglichst eindeutig in die ZS zu 

übertragen. 

 

3.4 Konto für Kautionsrückzahlung 

Dieses Dokument ist ein Formular, das ausgefüllt und abgegeben (evtl. abgesendet) 

werden muss, wenn man eine Unterkunft in dem Wohnheim beantragt. Dabei geht 

es vor allem um die Angaben, die zur Überweisung der Miete nötig sind. 

Erstens wird auf die Wortverbindung „Konto für Kautionsrückzahlung“ 

eingegangen. Die Wortverbindung wurde wörtlich übersetzt. Bei der Suche nach 

einer adäquaten Übersetzung wurde das in dem Formular angeführte englische 

Äquivalent „deposit“ berücksichtigt, weil ein eindeutiges Äquivalent in der ZS 

nicht zu finden war. Die Wortverbindung wurde danach Glied für Glied übersetzt 

als „Konto k zaplacení (vratné) kauce“ („Konto für Bezahlung der Rückkaution“). 

Zweitens wird die Übersetzung des Lexems „Studentenwerk“ analysiert. Obwohl 

das Lexem in dem Antrag auf Anmeldung als „Studentenwerk (služby studentům)“ 

übersetzt wurde, wurde es in diesem Formular als „správa vysokoškolských kolejí“ 

(„Wohnheimverwaltung“) in die ZS übertragen. „Správa vysokoškolských kolejí“ 

ist zwar nur ein Unterbegriff von „Studentenwerk,“ dieses Äquivalent wurde aber 

trotzdem im Hinblick auf den kulturellen Kontext der ZS ausgewählt, um es dem 

Leser möglichst klar und deutlich zu machen. In dem ZS-Kontext würde man 

nämlich diese Angelegenheiten eher bei der „Wohnheimverwaltung“ erledigen. 

Drittens wird das Lexem „Mietverhältnis“ bearbeitet.  

In der beigelegten Übersetzung wurde das Lexem als „nájemní smlouva“ 

(„Mietvertrag“) übertragen. „Mietverhältnis“ könnte weiterhin wörtlich als 

„nájemní vztah“ übersetzt werden. Dieses Äquivalent ist in der ZS ebenfalls zu 

finden. Der Grund für die Auswahl des Lexems „smlouva“ ist, dass es in diesem 
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Sinne in der ZS häufiger vorkommt und gleichzeitig diese zwei Äquivalente in 

diesem Kontext bedeutungsgleich sind. 

Letztens wird auf die Wortverbindung „Bank-Filial-Nr.“ eingegangen.  

Diese Angabe wird üblicherweise bei dem Bankwesen der ZS nicht angeführt, 

deswegen gibt es dazu kein offizielles Äquivalent. Aus diesem Grund wurde die 

„Filial-Nr.“ wörtlich übersetzt mit dem Angeben des Lexems in der AS: „Číslo 

pobočky / Filialnummer.“  

 

3.5 Wohnungsgeberbestätigung 

Eine „Wohnungsgeberbestätigung“ ist ein Dokument, das zur Anmeldung eines 

Wohnsitzes bei einer Meldebehörde nötig ist. Durch dieses Formular bestätigt der 

Wohnungsgeber, dass die angeführte Person an einem bestimmten Ort wohnt(e). 

Der Titel des Dokuments „Wohnungsgeberbestätigung“ wurde als „Potvrzení 

pronajímatele“ (Bestätigung des Vermieters) übersetzt.  

Das Lexem „Wohnungsgeber“ hat im Tschechischen kein bestimmtes Äquivalent. 

Aus dem Kontext der AS ergibt sich klar, dass es um eine Person geht, die eine 

Wohnung vermittelt, diese Person nennt sich in der ZS „Pronajímatel“ (Vermieter). 

 

3.6 Anmeldung eines Wohnsitzes 

„Für jede anzumeldende Person ist grundsätzlich ein Meldeschein auszufüllen. 

Angehörige einer Familie oder einer Lebenspartnerschaft mit denselben 

Zuzugsdaten sollen gemeinsam einen Meldeschein verwenden, wobei es genügt, 

wenn eine meldepflichtige Person den Meldeschein unterschreibt44.“  

Das Formular „Anmeldung eines Wohnsitzes“ oder auch „Meldeschein“ ist ein 

Antrag, der bei einem Aufenthalt in Deutschland gestellt werden muss, wenn man 

im Land länger als 3 Monate lebt (oder leben beabsichtigt, wie bei den Erasmus-

Studierenden, Praktikanten u.a.). Dieser Antrag muss innerhalb von den ersten zwei 

Wochen bei der Meldebehörde gestellt werden und man braucht ihn zum Beispiel, 

um ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnen zu können. Die übersetzten 

                                                 
44 https://www.bsu.uni-bremen.de/anmeldungummeldung.pdf 

https://www.bsu.uni-bremen.de/anmeldungummeldung.pdf
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Lexeme und Wortverbindungen aus diesem Dokument wurden mit Ergebnissen aus 

einer kleinen Forschung an der Universität verglichen und verarbeitet, siehe den 

Absatz „Test.“ 

 

3.7 Abmeldung eines Wohnsitzes 

Das Formular „Abmeldung eines Wohnsitzes“ ist ein Antrag, der am Ende eines 

Aufenthaltes in Deutschland gestellt werden soll, frühestens eine Woche vor dem 

Auszug, spätestens zwei Wochen nach dem Auszug45. Der Wortschatz ist am 

meisten derselbe, wie bei der „Anmeldung eines Wohnsitzes.“ Aus diesem Grund 

wird auf dieser Stelle nur ein Satz bearbeitet, und zwar „Diese Wohnung hat bereits 

bestanden: nein / ja, als Hauptwohnung oder Nebenwohnung.“ Der Satz wurde in 

die ZS als „Toto bydliště již obývám: ne / ano, jako hlavní bydliště nebo vedlejší 

bydliště“ (Diese Wohnung bewohne ich schon: nein / ja, als Hauptwohnung oder 

Nebenwohnung) übertragen. In der ZS wird die Bedeutung des Satzes durch die 

Anführung der Person in der ich-Form konkretisiert. 

 

3.8 Hinweispflichten zum Meldeschein 

Das Dokument „Hinweispflichten zum Meldeschein“ ist eine Bekanntmachung 

über die Rechte und Verfahren bei den eventuellen Vorfällen und Situationen, die 

im Zusammenhang mit einer Anmeldung bei einer Meldebehörde entstehen 

können.  

Da der Zweck dieses Dokuments primär informativ ist, geht es am meisten um 

längere Attributivsätze. Außerdem wird öfters auf verschiedene Gesetze verweist, 

wobei nicht nur amtliche, sondern auch rechtliche Begriffe verwendet werden. Aus 

diesem Grund kann man feststellen, dass es sich um einen Text handelt, der die 

Merkmale sowohl eines administrativen als auch eines rechtlichen Textes 

beinhaltet. 

                                                 
45 https://umziehen.de/an-ab-ummelden/wohnsitz-abmelden-194 

https://umziehen.de/an-ab-ummelden/wohnsitz-abmelden-194
https://umziehen.de/an-ab-ummelden/wohnsitz-abmelden-194
https://umziehen.de/an-ab-ummelden/wohnsitz-abmelden-194
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Auf dieser Stelle werden 3 Beispiele angeführt, die beim Übersetzen eine besondere 

Herausforderung dargestellten. Dieses Dokument wird weiter in dem Absatz „Test“ 

noch verarbeitet. 

Das Lexem „Auskunftssperre“ ist ein der Schlüsselwörter dieses Dokuments. Da 

dieses Kompositum kein eindeutiges Äquivalent in der ZS hat, ging man beim 

Übersetzen davon aus, dass es um eine „Sperre der Auskunft“ geht. Demnach 

wurde das Lexem durch Dekondensation als „blokace informací“ (Blockierung der 

Informationen) übersetzt. 

Bei dem Lexem „Sperrvermerk“ geht es um eine Adaptation, d.h. dass der AS-

Ausdruck mit einem ZS-Ausdruck ersetzt wird, der im kommunikativen Sinne der 

ZS eine vergleichbare Bedeutung hat. Das Lexem „Sperrvermerk“ wurde als 

„ochranná doložka“ (Schutzklausel) übersetzt.  

Ein weiteres Lexem, das bei der Übertragung in die ZS problematisch war, war das 

„BMG“. Es geht um eine Abkürzung, nämlich um ein Gesetz – Bundesmeldegesetz. 

Es handelt sich wieder um ein Lexem, das in der ZS kein Äquivalent hat. 

 

Außerdem gibt es in der deutschen Sprache mehrere Bedeutungen, die diesem 

Lexem entsprechen, beispielweise das „Bundesministerium für Gesundheit,“ (in 

der ZS: ministerstvo zdravotnictví). 

In meiner Übersetzung wurde die Abkürzung als „Spolkový zákon o evidenci 

obyvatel (BMG)“ expliziert. Die Übersetzung basiert auf dem zweiten Verfahren, 

das Koller beschreibt als Lehnübersetzung46, d.h. eine wörtliche Übersetzung, 

wobei das Lexem in der AS-Form in Klammern angeführt wird. 

 

  

                                                 
46 KOLLER, Werner 1992:233 
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Anhand der Übersetzungen von administrativen Texten wurden zwei kleine 

Forschungen durchgeführt. Für manche ursprünglichen Texte, die in der Forschung 

genutzt wurden, gibt es keine offizielle Übersetzung weder auf Englisch noch auf 

Tschechisch, deswegen können bei ihrem Lesen und bei der Bearbeitung von diesen 

Texten in der Praxis einige Komplikationen entstehen. Mit diesen Problemen 

befassen sich der Test, in dem ermittelt werden soll, welche Textstellen besonders 

problematisch zu verstehen sind, wie groß der Einfluss ist, den die Texte auf den 

ganzen Erasmus-Aufenthalt in Deutschland nehmen und wie potenzielle Erasmus-

Studierenden damit umgehen. 

 

4 Leseverstehen von administrativen Dokumenten 
 

4.1 Probanden 

Der Test wurde unter 18 Studierenden des ersten Jahrgangs am Lehrstuhl für 

Germanistik an der Palacký Universität in Olmütz durchgeführt. 

Das Ziel des Tests war genauer zu ermitteln, inwieweit die potentiellen Erasmus-

Studierenden die vor dem Aufenthalt den lesenden administrativen Dokumente 

wirklich verstehen. Wohlgemerkt handelte es sich um Probanden, die sich mit der 

deutschen Sprache aktiv beschäftigen, aus den Ergebnissen des Tests lässt sich 

daher ausschließlich auf die Kompetenzen der Germanistikstudierenden schließen. 

 

4.2 Der Stoff des Tests 

Der Test basierte auf zwei Dokumenten, mit denen man während des 

Erasmusaufenthalts in Kontakt kommt, und zwar ging es um das Formular „Antrag 

auf Anmeldung eines Wohnsitzes“, das innerhalb der ersten zwei Wochen des 

Aufenthalts bei der Meldebehörde gestellt werden muss. Das zweite Dokument war 

ein Ausschnitt von „Hinweispflichten zum Meldeschein.“ Grundsätzlich geht es um 

datenschutzrechtliche Hinweise zur Ausübung von Widerspruchsrechten. 

Es handelt sich um zwei Dokumente verschiedener Art. Das erste Dokument ist ein 

Formular, es zeichnet sich daher durch bestimmte Spezifika aus. Abgesehen von 

der charakteristischen graphischen Gestaltung bestehen die Formulare meistens 

hauptsächlich aus Einzelwörtern oder kürzeren Wortverbindungen, die die 
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Lesbarkeit erhöhen. Die Lexeme sind meistens eindeutig und kommen in dem 

Dokument mehrmals vor.  

Dagegen könnte das zweite Dokument als ein juristischer Text bezeichnet werden. 

In dem gewählten Ausschnitt kommen längere attributive Sätze, viele Komposita 

und Termini technici vor.  

Diese beiden Dokumente stehen offiziell auf der Webseite der Landeshauptstadt 

Dresden nur in einer einsprachigen Variante zur Verfügung, und zwar auf Deutsch. 

Diese zwei Dokumente wurden deswegen ausgewählt, weil sie zu den benötigten 

Dokumenten für einen längeren Aufenthalt in Deutschland gehören. Sie können 

eventuell je nach Bundesland auch in unterschiedlichen Formen vorkommen, der 

Inhalt aber bleibt derselbe. Die Dokumente wurden aus der Stadt Dresden, 

Bundesland Sachsen, übernommen und sind auch online verfügbar.  

Ein weiterer Grund für die Auswahl des zweiten Dokuments, insbesondere des 

Ausschnittes, war sein für die Probanden durchaus aktueller Informationsgehalt. 

Das Thema des Ausschnittes betrifft gewissermaßen jeden Meldepflichtigen, es 

handelt sich nämlich um den Datenschutz. 

 

4.3 Verlauf des Testverfahrens 

Der Testablauf war zeitlich nicht fest beschränkt. Da die Erhebung innerhalb einer 

akademischen Lerneinheit ausgeführt wurde, hatten die Probanden dafür höchstens 

90 Minuten.  

4.3.1 Teil 1 

Zu Anfang der Erhebung bekamen die Probanden zwei Blätter Papier: das Formular 

„Antrag auf Anmeldung eines Wohnsitzes“ (weiter nur „AAW“) und ein Glossar 

zum Ausfüllen.   

Die erste Aufgabe der Forschung bestand darin, die in dem Text hervorgehobenen 

Lexeme aus dem Deutschen ins Tschechische zu übersetzen. Bei dem Übersetzen 

wurden jedem Probanden Geräte wie Computer, Handytelefon u.a. erlaubt. 

Die Lexemsbedeutung ließ sich daher sowohl in Online-Wörterbüchern, als auch in 

anderen frei zugänglichen Kontexten herauszusuchen. 
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Das Formular AAW stand jedem Probanden die ganze Zeit zur Verfügung, um alle 

Lexeme in ihrem ursprünglichen Kontext zu behalten. Ebenfalls wurden im Text 

des AAW Formulars 10 Begriffe besonders hervorgehoben. Die Begriffsauswahl 

wurde von mir getroffen und bestand aus den Lexemen, die üblicherweise in den 

amtlichen Formularen dieser Art in hohem Maße vorkommen und die gemäß 

meiner eigenen Erfahrung beim Übersetzen Probleme verursachen.  

Das Glossar besteht aus einer Tabelle mit zwei Spalten. In der ersten Spalte wurden 

die 10 deutschen Lexeme vom AAW angegeben, in der zweiten Spalte gab es einen 

freien Raum für die Übersetzung der Lexeme und Wortverbindungen ins 

Tschechische. 

Die beiden Aufgaben wurden in der Muttersprache der Probanden (hier also 

Tschechisch) angeführt, wobei die erste Aufgabe nur mündlich und die zweite 

Aufgabe sowohl mündlich, als auch schriftlich erklärt wurde. Es ging um eine 

Einzelarbeit, wobei man während der Forschung jederzeit Fragen zu technischen 

und organisatorischen Angelegenheiten stellen durfte. Dadurch sollten eventuelle 

Missverständnisse vermieden werden. 

In dem ersten Teil dauerte es ungefähr 25-30 Minuten, um das Glossar zu 

vervollständigen. Allerdings konnten die Probanden während der ganzen 

Forschungszeit, d.h. 90 Minuten auf die erste Aufgabe wieder zurückkommen. 

 

4.3.2 Teil 2 

Der zweite Teil der Erhebung umfasste einen Ausschnitt des Dokuments 

„Hinweispflichten zum Meldeschein.“  

Alle Probanden bekamen drei Blätter Papier. Auf der ersten Seite stand der Text 

des ausgewählten Ausschnittes, auf der zweiten Seite wurden die damit 

verbundenen Aufgaben angeführt und auf der dritten Seite gab es einen freien Raum 

für die Ausarbeitung und für mögliche Anmerkungen.  

Dieser Teil besteht aus drei Aufgaben, die noch vor der Ausarbeitung kommentiert 

und auf Tschechisch erklärt wurden. 
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4.3.2.1 Die erste Aufgabe 

In der ersten Aufgabe sollten die unbekannten oder unklaren Lexeme in dem Text 

herausgefunden und markiert werden. Dies sollte als Indikator des 

Schwierigkeitsgrades beim Leseverstehen dienen und gleichfalls zeigen, ob es um 

Schlüsselbegriffe geht, die das gesamte Verständnis des Textes beeinflussen. 

Das Ergebnis dieser Aufgabe könnte von verschiedenen Faktoren beeinflusst 

werden, beispielsweise welches Sprachniveau der Proband erreicht und welche 

Erfahrungen er mit administrativen und juristischen Texten auf Deutsch und auf 

Tschechisch hat. 

4.3.2.2 Die zweite Aufgabe 

In der zweiten Aufgabe sollten die Probanden mithilfe von Wörterbüchern und 

anderen frei zugänglichen Hilfsmitteln erklären, womit sich der Text befasst. Diese 

Erklärung sollte in der Muttersprache der Probanden abgefasst werden und konnte 

in Form einer Übersetzung, einer Paraphrase oder einer Zusammenfassung 

erarbeitet werden, d.h. man konnte sowohl eine wörtliche Übertragung des Textes 

aus dem Deutschen ins Tschechische verfassen, als auch den vermuteten Inhalt mit 

eigenen Wörtern zusammenfassen.  

Der Zweck dieser Aufgabe war festzustellen, inwiefern der Text im Ganzen den 

Probanden verständlich war. 

4.3.2.3 Die dritte Aufgabe 

In der dritten Aufgabe des zweiten Teils sollten die Probanden anführen, welche 

Lexeme für sie schwierig herauszufinden waren. Diese Aufgabe ist eng mit der 

ersten Aufgabe verbunden. Hier gibt es noch weitere Faktoren, die die Ausarbeitung 

beeinflussen, und zwar, wie oft diese Lexeme im Alltag vorkommen und ob sie ein 

Äquivalent in der Zielsprache (hier Tschechisch) haben. 

Der gesamte zweite Teil der Erhebung dauerte ungefähr 50 Minuten und es wurde 

dabei beobachtet und ausgewertet, inwiefern der Text für die Probanden 

verständlich war und welche Herausforderungen es bei dem Leseverstehen gibt.  
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4.4 Ergebnisse des Testes  

Bei der Testauswertung werden nur die Äquivalente mit der höchsten Frequenz 

erwähnt. Sie werden dabei mit den Übersetzungsvorschlägen der Autorin dieser 

Arbeit verglichen. 

4.4.1 Teil 1 

Aus dem beigelegten Formular zu der Anmeldung eines Wohnsitzes wurden die 

folgenden zehn Ausdrücke ausgewählt, die man bei dem Test ins Tschechische 

übersetzen oder eventuell mit eigenen Wörtern erklären sollte: 

1. Tagesstempel 

2. Amtl. Vermerke 

3. Gemeinde 

4. Ort 

5. ggf. Doktorgrad 

6. Passname 

7. Rufnamen unterstreichen 

8. Meldepflichtige 

9. Person mit Betreuungsvollmacht 

10. AZ 

 

1. Tagesstempel 

Bei dem Lexem „Tagesstempel“ haben 5 Befragten angeführt, dass das Äquivalent 

in der Zielsprache „denní razítko“ heißt. Drei Befragten einigten sich auf den 

Übersetzungen „datumovka“ oder „datovací razítko“, die austauschbar sind. Zwei 

Befragten übersetzten das Lexem als „datumové razítko.“ Alle diese Lexeme 

werden in der ZS häufig benutzt, der Unterschied liegt voraussichtlich in der 

praktischen Verwendung der Lexeme. 

In dem von mir übersetzten Text habe ich mich ebenfalls für das Äquivalent 

„datumové razítko“ entschieden, weil es in der gegenwärtigen Sprache am 
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häufigsten vorkommt und weil diese Variante auf den Webseiten der 

Stempelhersteller verwendet wird. 

 

2. Amtl. Vermerke 

Das Lexem „Amtl. Vermerke“ wurde von sieben Probanden als „úřední záznam/y“ 

und von sechs Befragten als „úřední poznámka/y“ („amtl. Bemerke“) übersetzt. 

Grundsätzlich geht es um einen freien Raum, der von der Behörde eventuell 

ausgefüllt wird. Bei den Personalausweisen geht es um Seiten, wo man zusätzliche 

Informationen eintragen darf47. Dies betrachtend habe ich das das Lexem als 

„úřední záznam“ übersetzt.48 

 

3. Gemeinde 

Das dritte Lexem „Gemeinde“ haben vierzehn Probanden als „obec“ übersetzt. In 

den anderen Übersetzungen kamen ähnliche Übersetzungsäquivalente vor, wie 

etwa „spádový obecní úřad“ oder einfach „úřad.“ Nur in einem Fall wurde das 

Lexem als „společnost“ übersetzt, wobei der Übersetzer eine andere Bedeutung des 

Lexems gewählt hat. Dadurch ist es bei der Übersetzung zu einer Verschiebung auf 

der denotativen Ebene gekommen. 

In meiner Übersetzung habe ich mich für das Lexem „obec“ entschieden, weil es 

im Hinblick auf den Kontext voraussichtlich um „die unterste Verwaltungseinheit 

des Staates49“ geht. 

 

4. Ort  

Zehn Probanden haben als tschechisches Äquivalent das Lexem „část obce“ 

gewählt, vier Probanden entschieden sich für „městská část“ und drei Probanden 

übersetzten das Lexem als „okres.“ Alle angeführten Übersetzungen sind zwar 

möglich, unterscheiden sich aber im pragmatischen Sinne. „Městská část“ 

                                                 
47 vgl. https://www.jusline.at/gesetz/passv/paragraf/6a 
48 Hier wurden nur diejenigen Lexeme angegeben, die mindestens dreimal vorkamen. 
49  https://www.duden.de/rechtschreibung/Gemeinde#b2-Bedeutung-1a 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Gemeinde#b2-Bedeutung-1a


37 

 

(Stadtbezirk) ist nämlich eine andere Verwaltungseinheit als „okres“ (Landeskreis). 

Da das vorige Lexem „Gemeinde“ in meiner Übersetzung als „obec“ vorkommt, 

wurde bei dem Lexem „Ort“ als Äquivalent „část obce“ ausgewählt aufgrund eines 

klaren Zusammenhangs. 

 

5. ggf. Doktorgrad 

Folgendes Lexem „ggf. Doktorgrad“ stellte für die Probanden eine 

Herausforderung dar, weil dabei drei bedeutungstragende Einheiten eine 

entscheidende Rolle spielen. 

Erstens musste man die Abkürzung „ggf.“ aussuchen und erst danach ins 

Tschechische übersetzen. Dieser Teil war bei 5 Probanden ausgefallen und in einem 

Einzelfall mit einer semantischen Verschiebung übersetzt. Ansonsten haben alle 

Probanden, d.h. 12, die Abkürzung „ggf.“ als „případně/případný“ übersetzt. 

Zweitens wurde die Bedeutung des Lexems „Doktor“ unterschiedlich begriffen. 

Ein Grund dafür kann die Mehrdeutigkeit dieses Lexems sein. Eine der möglichen 

Bedeutungen des Lexems „Doktor“ ist „nositel doktorského akademického titulu“ 

(„Träger[in] eines Doktortitels“), die zweite mögliche Übertragung in die 

Zielsprache ist „lékař“ („Arzt“). Beide angeführte Konnotationnen verbiden sich 

mit diesem Lexem sowohl in der AS als auch in der ZS. 

Elf Probanden entschieden sich für die erste Möglichkeit, d.h. „případný doktorský 

titul“ und ähnliche bedeutungsgleiche Varianten. Sechs Probanden haben das 

Lexem bei dem Übersetzen nicht berücksichtigt und haben das Lexem in die ZS als 

„případný titul,“ („ggf. Titel“) „akademický titul“ („akademischer Titel“) oder nur 

„titul“ („Titel“) übertragen. Ein Proband übersetzte das Lexem als „lékař,“ d.h. er 

benutze die zweite erwähnte Bedeutung des Lexems. 

Eine wichtige Rolle bei dem Übersetzen von diesem Kompositum spielen die 

Attribute in der ZS. „Doktorský titul“ („Doktortitel“) und „titul doktora“ („Titel 

eines Doktors“) könnten unterschiedliche Konnotationen erregen. 

Dementsprechend wird das Lexem in meiner Übersetzung generalisierend als 

„akademický titul“ übersetzt. 
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Die Abkürzung „ggf.“ (gegebenenfalls) – auf Tschechisch „případně/případný“ – 

kommt in den administrativen Texten, bzw. Formularen in der ZS in diesem 

Zusammenhang üblicherweise nicht vor, deswegen wurde die Abkürzung in meiner 

Übersetzung ausgelassen. „Akademický titul“ wurde dagegen in den Formularen in 

der Zielsprache öfters verwendet, außerdem ist die Bezeichnung eindeutig in dem 

angegebenen Kontext. 

 

6. Passname 

Dieses Lexem hat in der Zielsprache der Probanden kein Äquivalent, das mit einem 

Wort ausgedrückt werden kann. Aus diesem Grund musste man das Lexem 

dekondensieren, um eine adäquate Übersetzung zu erzielen. 

Neun Probanden haben das Lexem als „jméno uvedené v cestovním pase“ 

übersetzt. Andere Übersetzungen führten bedeutungsnahe Äquivalente wie 

„původní jméno,“ „pasový formát jména“ oder „jméno uvedené v oficiálním 

dokumentu“ an. Nur drei Probanden entschieden sich das Präfix „Pass“ in der ZS 

ganz auszulassen und übersetzten das Lexem als „jméno“ (Vorname) oder 

„příjmení“ (Familienname). 

In der von mir anfertigten Übersetzung wurde dieses Lexem als „jméno v dokladech 

totožnosti“ in die ZS übertragen. Es wurde dabei Generalisierung genutzt, weil das 

Namensformat nicht nur das Lexem „pas“ (Reisepass), sondern auch das Lexem 

„občanský průkaz“ (Personalausweis) einschließt. 

 

7. Rufnamen unterstreichen 

Die folgende Wortverbindung „Rufnamen unterstreichen“ hat in der ZS keine 

eindeutige Bedeutung. 

Das Lexem „Rufname“ verbindet sich in der tschechischen Sprache mit mehreren 

Konnotationen, und zwar „přezdívka“,(Spitzname) „pseudonym“ (Pseudonym) 

oder auch „křestní jméno“ (Vorname), alle diese Varianten kamen in den 

Übersetzungen vor. Bei den Übersetzungsversuchen kam es zu verschiedenen 
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Verschiebungen auf der Ebene der pragmatischen Äquivalenz und ebenfalls der 

konnotativen Äquivalenz, und zwar der Konnotationen des Anwendungsbereichs. 

Aus diesem Grund wurde die ganze Wortverbindung am meisten dekondensiert, 

und nämlich als „podtrhnout jméno, kterým si přejete být oslovován/a,“ (den 

Namen unterstreichen, mit dem man angeredet werden möchte) „podtrhnout křestní 

jméno,“ (Vornamen unterstreichen) oder „jméno, které používáte, podtrhnout“ (den 

Namen unterstreichen, den Sie verwenden) übersetzt. 

Vier Probanden haben die Wortverbindung als „podtrhněte přezdívku/pseudonym“ 

(„Spitznamen/Pseudonym unterstreichen“) übersetzt. Heiße man beispielsweise 

„Sebastian,“ kann man nur das Kurzwort „Basti“ unterstreichen. In diesem Fall 

kommt es aus der pragmatischen Sicht zu einer Verschiebung, denn der Spitzname 

wird üblicherweise bei den administrativen Dokumenten nicht erfragt. 

In meiner Übersetzung habe ich mich für die folgende Lösung entschieden 

„podtrhnout užívané jméno“ (den verwendeten Namen unterstreichen), denn der am 

häufigsten verwendete Name ist meiner Meinung nach das, was in dem Formular 

erfragt wird, in dem Falle, dass man mehrere Vornamen hat. Heiße man 

beispielsweise „Anna Laura“, sollte man den Namen unterstreichen, der bei den 

amtlichen Angelegenheiten weiterhin bevorzugt wird. 

 

8. Meldepflichtige 

Hier musste man den Kontext in Betracht ziehen, um das Lexem in der richtigen 

Form anzuwenden. „Meldepflicht“, d.h. eine Pflicht, sich bei der Meldebehörde 

anzumelden, gibt es in dem kulturellen Kontext der ZS nicht, daher musste man 

sich über den pragmatischen Kontext informieren, um das Lexem richtig zu 

verstehen.  

Das Lexem wurde bei dem Test meistens als „osoba podléhající ohlašovací 

povinnosti,“ („Person, die der Meldepflicht unterliegt“ „uchazeč,“(„Bewerber“) 

„oznamovatel“ („Verkündiger“) und „žádající o přihlášení“(Person, die den Antrag 

auf Anmeldung stellt“) übersetzt. Alle angegebenen Übersetzungen belegen, dass 

das Lexem bei dem Test mit einem hohen Grad an Exaktheit verstanden und daher 

auch explizitert übertragen wurde. Die Lösung, die in meiner Übersetzung 
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vorkommt, nämlich „oznamovaná osoba,“ wurde ausgewählt, um den 

Bedeutungsunterschied zwischen dem Lexem „Meldepflichtige“ und der folgenden 

Wortverbindung „Person mit Betreuungsvollmacht“ zu betonen.  

Allerdings gibt es in der tschechischen Sprache noch andere Äquivalente, die dem 

Lexem „Meldepflitige“ entsprechen, beispielsweise „Přihlašovaný“ („der 

Angemeldete“). Dieses Lexem kommt in den administrativen Texten der ZS 

ebenfalls vor.50“  

 

9. Person mit Betreuungsvollmacht 

Diese Wortverbindung, wie bereits angedeutet, hängt mit dem vorigen Lexem eng 

zusammen, weil sie beide eine Person bezeichnen, die das Formular mit ihrer 

Unterschrift bestätigt. 

Die häufigsten Übersetzungsäquivalente in dem Test waren „osoba, které je svěřena 

plná moc“ („Person, der eine Vollmacht anvertraut wurde“), „osoba s plnou 

mocí“(„Person mit Vollmacht“) „zmocněnec“ („Beauftragte“), und „zákonný 

zástupce“ („gesetzlicher Vertreter“) . Die ersten drei angeführten Übertragungen in 

die ZS sind weitgehend synonym, die vierte Variante, d.h. „zákonný zástupce,“ 

konkretisiert die Wortverbindung, und zwar als „Elternteil“ oder eine 

„Betreuungsperson.“ 

In meiner Übersetzung wurde das Lexem als „zplnomocněný zástupce“ 

(„Bevollmächtigte“) in die Zielsprache übertragen. Diese Wortverbindung habe ich 

deswegen ausgewählt, weil es beide Merkmale des Ausgangslexems enthält, und 

zwar, dass es um einen gesetzlichen Vertreter geht, dem die Vollmacht anvertraut 

wurde. Allerdings ist diese Variante nicht die einzige, die möglich ist. Die oben 

angeführten Lexeme, die in den Tests als Übersetzungsäquivalente gewählt wurden, 

sind ebenso klar und eindeutig und semantisch völlig akzeptabel. 

 

  

                                                 
50 https://www.mvcr.cz/soubor/obr11-pdf.aspx 

https://www.mvcr.cz/soubor/obr11-pdf.aspx


41 

 

10. AZ 

Das letzte Lexem, das in dem Test übersetzt wurde, war die Abkürzung „AZ.“ 

Dieses Lexem zeichnete sich durch einen höheren Schwierigkeitsgrad aus, da die 

Abkürzung mehrere Bedeutungen hat. In den Übersetzungen kam es daher aufgrund 

der Polysemie zu wesentlichen Verschiebungen auf der denotativen Ebene. 

Vermutlich aus diesem Grund hatten vier Probanden keine Übersetzung angeführt.

 Zehn Probanden hatten dagegen die Wortverbindung „Angaben zur 

Eheschließung“ („Údaje k uzavření sňatku“) übersetzt, die dem untersuchten 

Lexem in dem Formular vorkommt und die dem Lexem grammatisch übergeordnet 

ist. Die Wortverbindung wurde in dem Glossar ebenfalls angeführt, um die Leser 

auf die Positionierung des Lexems „AZ“ in dem Formular zu verweisen. Einmal 

wurde das Lexem als „číslo úřadu“ übersetzt und in einem Fall wurde das Lexem 

auf Deutsch als „Aktenzeichen“ erklärt. Das erwünschte Lexem konnte deswegen 

schon in der AS verwechselt und infolgedessen auch missverstanden werden. 

Die Verwendung des Lexems fand ich anfangs unklar, deswegen habe ich mich für 

eine generalisierende Variante entschieden und das Lexem „AZ“ ins Tschechische 

als „identifikační číslo“ („Identifikationsnummer“) übersetzt. 

Das Lexem „AZ“ lässt sich als „Aktenzeichen“ umschreiben, wobei die Bedeutung 

des Lexems in der AS lautet „eine Signatur einer Sammlung von Dokumenten51“ 

Diese Signatur hat in der ZS ein bestimmtes Äquivalent, und zwar: „spisová 

značka.“ Aus diesem Grund wurde die endgülltige Form von diesem Lexem in 

meiner Übersetzung bearbeitet und mit dem Lexem „spisová značka“ ersetzt. 

 

4.4.2 Teil 2 

Im Zusammenhang mit der Auswertung der Ergebnisse muss hervorgehoben 

werden, dass es sich weniger um eine quantitative, als eher um eine qualitative 

Forschung handelt. Die Aufgabe der Tests war nämlich nicht die Texte präzis zu 

übersetzen, sondern mithilfe der Wörterbücher und anderer Online-Quellen selbst 

                                                 
51  Wortbedeutung: online Wörterbuch. Verfügbar unter: 

https://www.wortbedeutung.info/   
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zu interpretieren, d.h. zu erklären, worum es in den Texten geht und welche Rechte 

und Pflichten sich daraus für die Rezipienten ergeben. 

4.4.2.1 Die erste Aufgabe 

In der ersten Aufgabe des zweiten Teils sollten die Probanden die Lexeme anführen, 

die sie nicht kannten oder unklar fanden. Daraus geht natürlich nicht automatisch 

hervor, dass alle anderen Lexeme richtig verstanden wurden.  

Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass es in diesem Teil um qualitative 

Aspekte der Ergebnisse geht. Dabei wird analysiert, inwiefern die Botschaft des 

Textes verstanden wurde. Die nummerischen Angaben dienen nur zu einer 

besseren und vollständigen Abbildung des Resultats. 

Mehr als 10 Probanden führten bei der ersten Aufgabe folgende Lexeme an: 

Auskunftssperre, Beantragung, Beeinträchtigung, Meldebehörde und 

Melderegisterauskunft 

Das Lexem „Auskunftssperre“ wurde sogar achtzehnmal angeführt, d.h. dass alle 

Probanden dieses Lexem unverständlich fanden. Somit lässt sich feststellen, dass 

das Leseverstehen im Ganzen schwer beeinträchtigt wurde, denn gerade das Lexem 

„Auskunftssperre“ ein Schlüsselwort ist und daher das Thema des ganzen Absatzes 

zum Ausdruck bringt. 

Außerdem wurden Lexeme wie: Annahme, Antrag, befristen, bewirken, BMG, 

Datensatz, Ehegatte, Eintragung, Erteilung einer Auskunft, Melderegisterauskunft, 

Nachweise, schutzwürdig und Vorlage mindestens fünfmal angeführt. 

Lexeme wie Auskunftssperre, Melderegisterauskunft, Erteilung einer Auskunft, 

Antrag und BMG sind in diesem Ausschnitt Schlüsselwörter. 

4.4.2.2 Die zweite Aufgabe 

In diesem Teil werden die Ergebnisse aus der zweiten Aufgabe des Tests bearbeitet. 

Allerdings werden nicht alle übersetzten Lexeme angeführt, sondern nur diejenigen, 

die dem Anschein nach bei der Übertragung ins Tschechische problematisch waren. 

 

Kriterien der qualitativen Analyse der Test-Ergebnisse  
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Bei der qualitativen Analyse wird das Verständnis von den folgenden Aspekten 

untersucht: 

1. Thema 

Hier wird untersucht, ob der Proband verstanden hat, dass es in dem Text 

um eine Blockierung von Daten, bzw. Datenschutz geht. 

2. Akteur 

Dabei wird untersucht, ob der Proband verstanden hat, dass der Datenschutz 

sich auch auf den Proband selbst bezieht, d.h. dass er allein eine Blockierung 

von Daten beantragen könnte. 

3. Bezug 

Hier wird untersucht, ob der Proband verstanden hat, dass eine 

Auskunftssperre eventuelle Lebenspartner und minderjährige Kinder 

ebenfalls berücksichtigt 

4. Bedingungen 

Bei diesem Aspekt wird untersucht, ob es dem Proband klar war, unter 

welchen Bedingungen es möglich ist, einen Antrag auf Auskunftssperre zu 

stellen. Namentlich, wenn „durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr 

für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige 

Interessen erwachsen kann. 

5. Zweck 

Dabei wird untersucht, ob es dem Proband klar war, dass um eine 

Auskunftsperre zu erledigen, muss er „ein formloser Antrag auf Eintragung 

einer Auskunftssperre“ stellen. 

6. Auswirkung 

Hier wird untersucht, ob es dem Proband klar war, dass die weiteren 

Nachweise vom Antragsteller evtl. gefordert werden können und dass die 

Auskunftssperre auf zwei Jahre befristet wird und auf Antrag verlängert 

werden kann. 

 

Die Text-Ergebnisse lassen sich anhand der folgenden Tabelle erklären. Die Zahlen 

repräsentieren die Anzahl der Probanden, die die Aspekte des analysierten Textes 
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richtig verstanden haben und die die Bedeutung des Textes nach den oben 

genannten Kriterien ohne Verschiebung auf pragmaticher Ebene interpretiert 

haben.  

THEMA AKTEUR BEZUG BEDINGUNGEN ZWECK AUSWIRKUNG 

14 12 7 15 9 13 

 

Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass nur 7 von 18 Probanden alle Aspekte des 

Textes verstanden haben, d. h. sie verstanden, worüber der Text berichtet, welche 

Person(en) der betrifft und unter welchen Umständen können bestimmte 

Maßnehmen ergriffen werden.  

 

4.4.3 Die dritte Aufgabe 

Da man bei dem Übersetzen alle zugänglichen Quelle benutzen durfte, um die 

Semantik der Lexeme herauszufinden, wurden fast alle Schlüsselwörter in die ZS 

übertragen. Im Gegensatz dazu hat die Mehrheit der Probanden bei dem Übersetzen 

das Lexem „Auskunftssperre“ in Form der AS, d.h. als „Auskunftssperre“ behalten. 

Daraus lässt sich ableiten, dass bei der Erfassung der Lexemsbedeutung einige 

Probleme erschienen. 

 

Eine weitere Herausforderung stellten diejenigen Lexeme dar, die in der ZS (hier: 

Tschechisch) kein Äquivalent haben.  

Man findet beispielsweise für das Lexem „Meldebehörde“ im Tschechischen kein 

bestimmtes Äquivalent, solches Amt oder eine Richtlinie wie „Meldepflicht“ in 

Deutschland gibt es im tschechischen kulturellen Kontext ebenfalls nicht. In 

Tschechien unterliegt man deswegen der Meldepflicht nicht. Dagegen kann man 

„Místo trvalého pobytu“ („Ständiger Wohnsitz“) bei „Ohlašovna“ („Meldestelle“) 

anmelden52. „Ohlašovna“ und „Meldebehörde“ erregen in ihren AS andere 

Konnotationen und unterscheiden sich auf pragmatische Weise. Der Übersetzer 

                                                 
52 https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/evidence-obyvatel/hlaseni-trvaleho-

pobytu.html 

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/evidence-obyvatel/hlaseni-trvaleho-pobytu.html
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/evidence-obyvatel/hlaseni-trvaleho-pobytu.html
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muss daher je nach Bedeutung eine bedeutungsähnliche Variante ausarbeiten und 

dazu auch recherchieren, ob das Lexem schon vorher übersetzt wurde. Dabei muss 

er sich die Frage stellen, ob das Äquivalent sinngemäß dem AS-Ausdruck 

entspricht und inwieweit das ZS-Äquivalent bisher verwendet wurde. 

Die meisten Probanden übersetzen das Lexem ins Tschechische als „registrační 

úřad,“ weitere Übersetzungen führten Varianten wie „úřad evidence obyvatel“ oder 

generalisierend nur „úřad“ an. 

 

Ein weiteres Lexem, das bei der Übertragung in die ZS problematisch war, war das 

„BMG“. Es geht um eine Abkürzung, nämlich um ein Gesetz – Bundesmeldegesetz. 

Es handelt sich wieder um ein Lexem, das in der ZS kein Äquivalent hat. 

Außerdem gibt es in der deutschen Sprache mehrere Bedeutungen, die diesem 

Lexem entsprechen, beispielweise das „Bundesministerium für Gesundheit,“ (in 

der ZS: ministerstvo zdravotnictví), wobei eine solche Variante in dem Test 

ebenfalls vorkam, und zwar in drei Fällen. 

Eine weitere Lösung, wie man bei der Bearbeitung des Tests mit dieser Lücke 

umging, war die „Abkürzung in Form der AS unverändert zu behalten,53“ ohne dass 

man sie in der ZS umschrieben oder kommentiert hätte. Solches Verfahren lässt 

sich damit erklären, dass es um einen Terminus technicus geht, der sich vermutlich 

nur auf den kulturellen Kontext der AS bezieht. Dies wurde bei vier Übersetzungen 

angewendet. 

Weiterhin lässt sich die Auslassung des Lexems in der ZS auch so erklären, dass 

dem Übersetzer/der Übersetzerin die Bedeutung der Abkürzung nicht bekannt war 

und daher „hielt er/sie das Lexem in der AS-Form.“54 Auf diese Art und Weise 

haben mit dem Lexem zehn Probanden umgegangen.  

In einem anderen Fall wurde das Lexem generalisierend als spolkový zákoník 

(„Bundesgesetzbuch“) übersetzt, wobei zu einer Form der Adaptation gekommen 

ist.  

                                                 
53 vgl. KOLLER, Werner 1992:233 
54 KOLLER, Werner 1992:234 
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In meiner Übersetzung wurde die Abkürzung als „Spolkový zákon o evidenci 

obyvatel (BMG)“ explizitiert. Die Übersetzung basiert auf dem zweiten Verfahren, 

das Koller beschreibt, d.h. „Lehnübersetzung,“ wobei das Lexem in der AS in 

Klammern angeführt wird. Dies dient u.a. dazu, dass der Ausdruck einfach 

nachverfolgbar wird und für die Leser klar und eindeutig verständlich wird.  
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5 Umfrage zum Erasmus-Aufenthalt in Deutschland  
 

Als Indikator der Notwendigkeit der Übersetzung von den administrativen Texten 

wurde eine Umfrage unter Germanistik-Studierenden aus verschiedenen 

tschechischen Universitäten durchgeführt, namentlich: Palacký-Universität 

Olmütz, Masaryk-Universität Brünn, Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí 

nad Labem und Ostrauer Universität. 

 

5.1 Definition der Umfrage 

„Die Umfrage ist eine wissenschaftliche Methode, um Informationen über 

Informationsstand, Meinungen, Werthaltungen, Verhalten oder demographische 

Basisdaten zu erhalten.“55 

Bei der Umfrage (o.a. Befragung) unterscheidet man zwei methodische Formen der 

Umfrage56:  

1. Quantitative od. quantifizierende Umfrage  

Quantitative Umfragen werden mit Hilfe eines fest vorgegebenen 

Frageschemas durchgeführt. Ziel der quantitativen Umfragen ist es, genaue 

Aussagen über die Verteilung der abgefragten Eigenschaften innerhalb des 

Samples zu erhalten. 

2. Qualitative od. qualifizierende Umfrage  

Qualitative Umfragen zielen darauf ab grundlegende Informationen über 

Eigenschaften und Eigenschaftsmuster eines Untersuchungsraumes zu 

finden, ohne dabei primär deren Verteilung in der Grundgesamtheit zu 

evaluieren. Haupteinsatzgebiet qualitativer Umfragen ist das Auffinden 

neuer Information, das Erklären individueller Dispositionen und die 

Gewinnung von Fallbeispielen, Typologien oder Verhaltensmustern. 

                                                 
55 Methodische Formen der Befragung. SDI-Research  
56 Methodische Formen der Befragung. SDI-Research  
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In Falle der Umfrage zum Erasmus-Aufenthalt handelt es sich eher um eine 

quantitative Umfrage. Die Aussagen wurden genau definiert und verteilt. 

 

5.2 Ziel der Umfrage 

Das Ziel der Umfrage ist es zu erörtern, inwieweit die beigelegten Dokumente 

während des Erasmus-Aufenthaltes als wesentlich empfunden wurden und 

inwiefern sich die Studierenden mit ihnen befasst hatten. Aus den Ergebnissen geht 

hervor, in welchem Maße eine offizielle Übersetzung der Dokumente erforderlich 

oder zumindest hilfreich wäre. 

 

5.3 Probanden 

Die Zielgruppe waren die Studierenden, die bisher einen Erasmus-Aufenthalt in 

Deutschland absolvierten, und aus diesem Grund gewünschte persönliche 

Erfahrungen mit den in der vorliegenden Arbeit analysierten Dokumenten hatten. 

Studienjahr, Studienrichtung oder Notendurschnitt waren bei dieser Umfrage nicht 

von Bedeutung. Daher war die Umfrage anonym und online auf der Webseite 

Survio.com zu beantworten. Die Umfrage selbst wurde in der Muttersprache der 

Befragten, d.h. auf Tschechisch formuliert, um mögliche Missverständnisse zu 

vermeiden. Die Bearbeitung der Aufgaben war zeitlich unbefristet, um möglichst 

exakte Ergebnisse zu erzielen. 

 

5.4 Der Verlauf der Umfrage 

Bei der Umfrage wurden drei Fragen gestellt und in allen Fällen handelte es sich 

um Fragen mit mehreren Antwortvorgaben (Multiple-Choice-Verfahren). 

5.4.1 Aufgabe 1 

Bei der ersten Aufgabe wurde das Bundesland des Erasmus-Aufenthaltes erfragt, 

da sich die Dokumente, insbesondere die amtlichen Formulare und die dazu 

beigelegten Hinweise je nach Bundesland unterscheiden können. Aus diesem 

Grund war nur eine Antwort möglich. 
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5.4.2 Aufgabe 2 

In der zweiten Aufgabe wurde die von den Rezipienten angenommene Relevanz 

der Dokumente untersucht. Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 5 

entscheiden, inwiefern die angegebenen Dokumente für ihren Aufenthalt nötig 

waren, 1 stand für „vernachlässigbar,“ 5 für „unentbehrlich.“ 

Es gab 8 Dokumente, die man auf solche Art und Weise beurteilen sollte, außerdem 

handelte es sich um die Dokumente, mit denen ich mich in meiner Bachelorarbeit 

beschäftige und die ich erst selbst übersetzt hatte. Bei jedem Dokument war nur 

eine Antwort möglich. 

Das Ergebnis dieser Anfrage kann nur subjektiv verstanden werden, da die 

Befragten ihre persönliche Meinung äußern sollten. Dies konnte von verschiedenen 

persönlichen Umständen beeinflusst werden. 

5.4.3 Aufgabe 3 

Die dritte Aufgabe konzentrierte sich auf den Zeitaufwand und die 

Aufmerksamkeit, die für die Bearbeitung der Dokumente notwendig waren. 

Bei dieser Aufgabe wurde beobachtet, inwiefern sich die Befragten der Semantik 

der Texte widmeten und inwieweit sie diese Dokumente verstanden hatten oder es 

zumindest versuchten. 

Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 5 feststellen, inwiefern sie sich mit 

den angegebenen Dokumenten befasst hatten, 1 stand für „Mit dem Dokument hatte 

ich mich nicht mehr als notwendig befasst,“ 5 stand für „Das Dokument hatte ich 

sorgfältig durchgelesen, unbekannte Ausdrücke nachgeschlagen und übersetzt.“ 

Die Auswahl der Dokumente war mit der Aufgabe 2 identisch. 

Das Ziel dieser Aufgabe war zu ermitteln, in welchem Maße die Befragten die 

erhaltenenadministrativen Dokumente für wichtig halten und darüber hinaus, 

inwieweiteine bewussteÜbersetzung der angegebenen Dokumente ins 

Tschechische für sinvoll betrachtet wurde. 
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5.5 Auswertung der Umfrage 

5.5.1 Aufgabe 1 

„In welchem Bundesland haben Sie Ihren Erasmus-Aufenthalt verbracht“ (in der 

Sprache derRespondentInnen: „Ve které spolkové zemi jste strávil/a svůj studijní 

výjezd ERASMUS+“) wurde von 19 RespondentInnenbeantwortet. 

Die Ergebnisse lassen sich in dem folgenden Graph ansehen:  

Man darf nicht unerwähnt lassen, dass fast eine Hälfte der Befragten (47,4%) ihren 

Erasmus-Aufenthalt in Sachsen verbracht hat, d.h. sie sind mit genau denselben 

Dokumenten in Berührung gekommen, die in dieser Arbeit bearbeitet und analysiert 

werden. 

 

5.5.2 Aufgabe 2 

Die Ergebnisse der zweiten Aufgabe gehen der Frage nach, in welchem Maße die 

folgenden Dokumente von den Befragten während ihres Erasmus-Aufenthaltes als 

relevant betrachtet werden: 

 

 Antrag auf Zulassung zum Studium, 
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 Anmeldung zur Immatrikulation, 

 Antrag auf Exmatrikulation (Abmeldung vom Studium), 

 Konto für Kautionsrückzahlung, 

 Wohnungsgeberbestätigung, 

 Anmeldung eines Wohnsitzes, 

 Abmeldung eines Wohnsitzes, 

 Hinweispflichten zum Meldeschein 

1 steht für „vernachlässigbar“, 5 steht für „unentbehrlich“. 

  1 2 3 4 5 

Antrag auf Zulassung zum 

Studium 
2 0 3 0 13 

Anmeldung zur 

Immatrikulation 
0 0 3 2 13 

Antrag auf Exmatrikulation 

(Abmeldung vom Studium) 
4 2 1 1 10 

Konto für 

Kautionsrückzahlung 
2 3 2 3 8 

Wohnungsgeberbestätigung 1 0 3 2 11 

Anmeldung eines 

Wohnsitzes 
2 0 1 1 13 

Abmeldung eines 

Wohnsitzes 
2 2 1 3 10 

Hinweispflichten zum 

Meldeschein 
6 3 2 3 4 

 

Um die in der Tabelle präsentierten Angaben besser zu verstehen, werden hier zwei 

Beispiele angeführt, damit es klar ist, wie man die Ergebnisse deuten soll: 

Der Tabelle lässt sich etwa entnehmen, dass der „Antrag auf Zulassung zum 

Studium,“ die „Anmeldung zur Immatrikulation“ und die „Anmeldung eines 

Wohnsitzes“ bei 13 Befragten zu den nötigsten Dokumenten für den Erasmus-

Aufenthalt gehörten. 

Im Unterschied dazu lässt sich aus der Tabelle ableiten, dass das Dokument 

„Hinweispflichten zum Meldeschein“ von 6 Befragten als vernachlässigbar 

betrachtet wurde. 
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5.5.3 Aufgabe 3 

Durch die Resultate der dritten Aufgabe lässt es sich erklären, in welchem Maße 

auf die unten angeführten Dokumente geachtet wurde. 

1 steht für „Mit dem Dokument hatte ich mich nicht mehr als notwendig befasst.“ 5 

steht für „Das Dokument hatte ich sorgfältig durchgelesen, unbekannte Ausdrücke 

nachgeschlagen und übersetzt.“ 

 1 2 3 4 5 

Antrag auf Zulassung zum 

Studium 
2 0 4 2 11 

Anmeldung zur 

Immatrikulation 
1 3 3 0 11 

Antrag auf Exmatrikulation 

(Abmeldung vom Studium) 
4 2 4 1 7 

Konto für 

Kautionsrückzahlung 
3 2 3 2 7 

Wohnungsgeberbestätigung 2 1 5 0 8 

Anmeldung eines 

Wohnsitzes 
4 2 1 0 10 

Abmeldung eines 

Wohnsitzes 
3 5 0 0 8 

Hinweispflichten zum 

Meldeschein 
4 2 1 0 8 

 

Die Dokumente „Antrag auf Zulassung zum Studium“ und „Anmeldung zur 

Immatrikulation,“ nehmen die erste Stelle in der Kategorie, welche Dokumente mit 

äußerster Sorgfalt behandelt wurden.  

Dagegen auf der letzten Stelle steht das Dokument „Abmeldung eines Wohnsitzes,“ 

dem von 8 Befragten die wenigste Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 

 

5.6 Fazit der Umfrage 

Leider kann man anhand der Ergebnisse der Umfrage nicht exakt bestimmen, 

inwiefern sich die Antworten bei der zweiten und dritten Aufgabe unterscheiden 

und überschneiden. Dies wurde dadurch verursacht, dass es bei den Umfrage-

Verfahren möglich war, keine Antwort zu geben, um eine ungenaue oder gar falsche 

Angabe zu vermeiden. Man muss deswegen bei einigen Fällen eine quantitative 

Unschärfe in Betracht ziehen. 
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Die Mehrheit der RespondentInnen, d.h. mehr als die Hälfte aller RespondentInnen, 

hat 6 von 8 Dokumenten als „unentbehrlich“ angegeben, im Unterschied dazu hat 

sie sich nur mit 3 Dokumenten davon sorgfältig beschäftigt. 

Überraschend ist, dass obwohl das Dokument „Hinweispflichten zum 

Meldeschein“ bei den Befragten als das am wenigsten wichtige Dokument 

ausgewertet wurde, hatte man sich damit durchschnittlich in gleichem Maße 

beschäftigt, wie mit den anderen Dokumenten.   

Dagegen das Dokument „Abmeldung eines Wohnsitzes“ wurde von 13 Befragten 

eher als unentbehrlich betrachtet, während 8 Befragten ihm keine besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet hatten. 

Aus den Ergebnissen lässt es sich nicht ableiten, welche Faktoren es beeinflusst 

hatten, dass man sich mit einigen Dokumenten mehr und mit einigen weniger 

beschäftigt hatte. Man kann also nicht genau feststellen, ob die RespondentInnen 

die Dokumente vom Anfang an gut verstanden hatten und sich aus diesem Grund 

mit ihnen nicht sorgfältiger beschäftigen mussten oder ob die Dokumente so schwer 

zu verstehen waren, dass man sich damit nicht mehr befassen wollte. 

Abschließend kann man feststellen, dass es bei den einzelnen administrativen 

Verfahren nutzbringend wäre, wenn zu jedem Dokument eine offizielle 

Übersetzung zur Verfügung stehen würde. Abgesehen davon, in welchem Maße 

die Dokumente von den Befragten als relevant betrachtet wurden, werden sie bei 

den offiziellen administrativen Verfahren aus bestimmten Gründen verwendet. Der 

Staat ist grundsätzlich verpflichtet, den Schutz der Staatsbürger zu versichern und 

ihre personbezogenen Daten zu schützen. Demzufolge muss er angemessene 

Maßnahmen zu treffen, um diese Ziele zu erreichen. Die Dokumente können eine 

der Maßnahmen darstellen. Außerdem könnte eine offizielle Übersetzung das ganze 

Verfahren bei den zuständigen Behörden nicht nur beschleunigen, sondern auch die 

Effizienz des ganzen Prozesses unterstützen.
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6 Schlussfolgerung 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, vollständige Übersetzungsvorschläge der 

beigelegten Dokumente, die bei einem Erasmus-Aufenthalt an der TU Dresden 

gebraucht werden, aus Deutsch ins Tschechische anzufertigen.  

Bei den Übersetzungsverfahren wurden Spezifika des administrativen und 

juristischen Funktionalstils sowohl in der Ausgangssprache (Deutsch) als auch in 

der Zielsprache (Tschechisch) beachtet. Dies betrifft besonders den Gebrauch der 

Passivkonstruktionen, Abkürzungen, Funktionsverbgefügen und festen 

Kollokationen.   

Einleitend wurde der administrative Funktionalstil definiert, wobei die Spezifika 

der Verwaltungs- und Rechtssprache ebenso erläutert wurden.  

Im Bezug darauf wurde folglich die Terminologie definiert, die weiter beim 

Kommentieren der Übersetzungsverfahren verwendet wurde. Dabei wurde der 

Äquivalenzansatz nach Werner Koller vorgestellt, denn seine Terminologie wurde 

in der Arbeit am meisten eingesetzt.   

In dem zweiten Teil der Arbeit wurden die Dokumente und ihre Verwendung 

vorgestellt. Danach folgte die Andeutung der problematischen Stellen bei den 

Übersetzungsverfahren, wobei die Übersetzungsvorschläge der Autorin 

kommentiert und begründet wurden. Dabei wurde ebenfalls expliziert, dass diese 

Arbeit keine Übersetzungen anbietet, die bei den offiziellen amtlichen Verfahren 

verwendet werden können. Der Zweck der Übersetzungsvorschläge ist, eher ein 

Hilfsmittel zu leisten, das dem Leser ein komplexeres Verständnis des originalen 

Textes ermöglicht.  

Der dritte Teil beschrieb einen Test und eine Umfrage, die anhand der übersetzten 

Dokumente durchgeführt wurden.  

Der Test wurde unter 18 Studierenden des ersten Jahrgangs am Lehrstuhl für 

Germanistik an der Palacký Universität Olmütz durchgeführt und bestand aus zwei 

Aufgaben.  
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Die erste Aufgabe basierte auf dem Leseverstehen vom Dokument „Antrag auf 

Anmeldung eines Wohnsitzes“, wobei man 10 ausgewählten Begriffe ins 

Tschechische übersetzen sollte. 

 

Die zweite Aufgabe bestand aus drei Teilen, wobei Geräte wie Computer, 

Handytelefon u.a. erlaubt.  

Erstens wurden die unbekannten oder unklaren Lexeme ausgeschrieben. Dabei 

haben 10 von 18 Probanden folgende Lexeme angeführt: Beantragung, 

Beeinträchtigung, Meldebehörde und Melderegisterauskunft.  

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass das Lexem Auskunftssperre sogar von allen 

Probanden angeführt wurde. Dies konnte einige Problemen beim Lese- und 

Sinnverstehen des Textes verursachen, denn dieses Lexem ein Schlüsselwort 

darstellt, das den ganzen Absatz zum Ausdruck bringt.  

Zweitens wurde das Dokument „Hinweispflichten zum Meldeschein“ in der ZS 

interpretiert, d.h. ins Tschechische übersetzt oder mit eigenen Wörtern 

umgeschrieben.  

Bei der Auswertung der Interpretationen wurden 6 Kriterien beachtet, und zwar 

Thema, Akteur, Bezug, Bedingungen, Zweck und Auswirkung. In anderen Wörtern 

wurde dabei geachtet, dass die Probanden verstehen, was die „Botschaft des 

Textes“ ist. Das Thema des Dokuments ist eine Auskunftssperre, anders gesagt 

„Blockierung von Daten“. Unter dem Begriff „Akteur“ versteht man, dass das 

Thema sich auf die Probanden selbst bezieht, d.h. sie verstehen, dass sie eine 

Blockierung von Daten beantragen können. Der “Bezug” untersuchte, ob es den 

Probanden klar war, dass eine Auskunftssperre eventuelle Lebenspartner und 

minderjährige Kinder ebenfalls berücksichtigt. 

 Dabei wird ebenso untersucht, dass es den Probanden klar war, unter welchen 

Umständen eine Blockierung von Daten beantragt werden kann, dieses Kriterium 

wurde als „Bedingungen“ bezeichnet. Der „Zweck“ heißt, dass es den Probanden 

klar ist, dass „ein formloser Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre“ gestellt 

werden muss, um eine Blockierung von Daten zu erledigen. Als „Auswirkung“ 

nennt man die Nachweise, die vom Antragsteller evtl. gefordert werden können.  
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Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle dargestellt. Die Tabelle zeigt, dass nur 7 

von 18 Probanden alle Aspekte des Textes verstanden haben, d. h. sie verstanden, 

worüber der Text berichtet, welche Person(en) der betrifft und unter welchen 

Umständen können bestimmte Maßnehmen ergriffen werden.  

Drittens wurden diejenigen Lexeme ausgeschrieben, deren Bedeutung oder 

Äquivalent problematisch herauszufinden war.  

Am häufigsten wurde das Lexem „Auskunftssperre“ erwähnt, weiter noch „BMG“, 

„Meldepflicht“ und „Meldebehörde“.  

  

Neben dem Test wurde eine Umfrage unter den Germanistik-Studierenden aus den 

Universitäten: Palacký-Universität Olmütz, Masaryk-Universität Brünn, Jan-

Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem und Ostrauer Universität  

durchgeführt, die bereits einen Erasmus-Aufenthalt in Deutschland absolvierten.  

Die Umfrage setzt sich mit den Fragen auseinander, inwieweit die beigelegten 

Dokumente während des Erasmus-Aufenthaltes als wesentlich empfunden wurden 

und inwiefern sich die Studierenden mit ihnen befasst hatten . 

Die Umfrage bestand aus drei Aufgaben. In der ersten Aufgabe wurde das 

Bundesland des Erasmus-Aufenthaltes erfragt.  

Die zweite Aufgabe untersucht die von den Rezipienten angenommene Relevanz 

der Dokumente, wobei man auf einer Skala von 1 bis 5 entscheiden sollte, inwiefern 

die angegebenen Dokumente für ihren Aufenthalt nötig waren, 1 stand für 

„vernachlässigbar,“ 5 für „unentbehrlich.“ 

In der dritten Aufgabe wurde erfragt, inwiefern sich die Befragten der Semantik der 

Texte widmeten und inwieweit sie diese Dokumente verstanden hatten. Dabei 

stellte man auf einer Skala von 1 bis 5 fest, inwiefern man sich mit den angegebenen 

Dokumenten befasst hatte, 1 stand für „Mit dem Dokument hatte ich mich nicht 

mehr als notwendig befasst,“ 5 stand für „Das Dokument hatte ich sorgfältig 

durchgelesen, unbekannte Ausdrücke nachgeschlagen und übersetzt.“ 
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Die Umfrage wurde von 19 RezipientInnen beantwortet, die ihren Erasmus-

Aufenthalt in Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Berlin, 

Rheinland-Pfalz und Bayern verbracht haben.  

 

Als die nötigsten Dokumente für den Erasmus-Aufenthalt wurden die Dokumente 

“Antrag auf Zulassung zum Studium,” die “Anmeldung zur Immatrikulation” und 

die “Anmeldung eines Wohnsitzes“ angegeben. Als das wenigstens wesentliche 

Dokument wurde dagegen das Dokument “Hinweispflichten zum Meldeschein” 

betrachtet.  

Die RezipientInnen gaben weiter an, dass sie die Dokumente „Antrag auf Zulassung 

zum Studium” und “Anmeldung zur Immatrikulation” sorgfältig durchgelesen 

haben und unbekannte Ausdrücke nachgeschlagen und übersetzt haben. Im 

Gegensatz dazu wurde dem Dokument “Abmeldung eines Wohnsitzes” die 

wenigste Aufmerksamkeit gewidmet.  

Aus den Ergebnissen des Testes lässt es sich ableiten, welche Schwierigkeiten bei 

dem Leseverstehen und Sinnverstehen entstehen. Die Umfrage legt uns eine 

Einsicht dar, wie die Erasmus-Studierende mit solchen Herausforderungen in der 

Tat umgehen.  

Allerdings ist es erwähnungswert zu sagen, dass die Dokumente bestimmte 

Maßnahmen darstellen, die der Staat trifft, um den Schutz der Staatsbürger zu 

versichern und ihre personbezogenen Daten zu schützen.  

Aus diesem Grund wäre es nutzbringend, wenn zu jedem Dokument eine offizielle 

Übersetzung zur Verfügung stehen würde.   

 Eine offizielle Übersetzung könnte nämlich das ganze Verfahren bei den 

zuständigen Behörden nicht nur beschleunigen, sondern auch die Effizienz des 

ganzen Prozesses unterstützen. 
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8 Anhang - Originaltexte 
 

8.1 Antrag auf Zulassung 
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8.2 Anmeldung zur Immatrikulation 
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8.3 Antrag auf Exmatrikulation 
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8.4 Konto für Rückzahlung 
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8.5 Wohnungsgeberbestätigung 
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8.6 Anmeldung eines Wohnsitzes 
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8.7 Abmeldung eines Wohnsitzes  
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8.8 Hinweispflichten zum Meldeschein 
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9 Anhang – Übersetzungen 

 

9.1  Žádost o přijetí ke studiu 
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9.2 Přihlášení k imatrikulaci  
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9.3   Žádost o exmatrikulaci 
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9.4 Konto k zaplacení (vratné) kauce 
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9.5 Potvrzení pronajímatele 
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9.6 Přihlášení místa bydliště  



83 

 

9.7  Odhlášení místa bydliště  
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9.8  Poučovací povinnosti k potvrzení o přihlášení k pobytu  
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